
„Gubernator, protector el corrector“
Zum Zusammenhang der Entstehung VO  — Orden un

Kardinalprotektoraten VO  — Orden In der lateinischen Kirche
Von Martın Faber

Das relatıv eringe Interesse, das die Institution der Kardinalprotektoren In der
Forschung bisher gefunden hat und dies nicht CTStE se1it ihrer Abschaffung 1MmM
Zuge der Reformen des Vatikanums), ze1ıg sich Desonders CUHIE daran,
dass sich bisher n1ıemand mıt der rage efasst hat, welche Gruüunde überhaupt
ZUT Entstehung dieser Institution eIüuhrt en Und das. obwohl der
Zeitpunkt der Entstehung ziemlich ekannt 1St, 1 Gegensatz vielen
anderen Einrichtungen, die ihren rsprung 1mM Mittelalter en Der
katholischen Tradition WarT! immer bewusst, dass der Protektor eines
Ordens Kardinal ugolino VO  — egn SCWESCH WAarf, der den Tanz VO  > SSI1S1
bei der Gründung und UOrganısatıon seINES Ordens unterstutzt hatte und der
damıit als Erster eINE Funktion übernahm, die dann 12723 In der FranzIıs-
kanerrege]l lestgeschrieben wurde, CS hielßs dass die Brüder sich VO aps
Immer einen Kardinal als „gubernator, protecLor * COTTEeGIOÖOTr erbitten sollten *.
Franziskus hatte die Erfahrung gemacht, dass sEINE Anhänger dazu neigten,
VO  S der ursprunglichen Lebensweise abzuweichen, und eshalb den Kardinal
gebeten, mıt seINer Autoriıtat ber deren Einhaltung wachen. Aber das
Tklärt NICAt auf eine solche Idee nicht auch schon rühere Begründerklösterlicher Lebensweisen gekommen Sind, obwohl Abweichungen VOoO
illen der Stilter und Vertlall VOIl Klöstern schon lange VO In der Kirche
beobachten Und 6S Yklart auch nıcht, ILLE 1Im Aa des
Spatmittelalters die Einrichtung der Protektoren siıch auch aut die anderen
Orden ausbreitete, darunter auch auftf die, die schon se1lt langem bestanden
hatten und bis INn ohne Protektoren ausgekommen

Ich moöOchte ıIm Folgenden die These arlegen, dass die Einführung der
Kardinalprotektoren VO  e Orden se1lt eiwa {2720 mıt einem grundlegendenandel zusammenhängt, den das abendländische Moönchtum In dieser Zeıt
durchmachte, namlich der UOrganısatıon In Orden also 1ın überregionaleVerbände VO Monchen und Klöstern mıt einer gemeınsamen geistlichen
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Ausrichtung“. ass jeder Mönch einem Orden angehört, erscheint uU11$ ZWarTt

leicht celbstverständlich, aber dass CS das nicht 1St, zeıgt allein schon die
Tatsache. dass die orthodoxe Kirche bis eute keine Orden kennt, obwohl das
Mönchtum auch dort keineswegs homogen 1st und auch niemals WAäTrT. Von

er ass sich schon dass die Entstehung der Orden 1ın der
lateinischen Kirche erTst In die Zeit achn ihrer IrTeNHUNS VOIN der griechischen
anzusetzen Ict. /war ZO9 sich diese Entstehung Der ehrere ahrhunderte
hin, aber gerade JT Zeıt der Gründung der Franziskaner wurde der
entscheidende institutionelle chritt vollzogen als die Leıtung der Kirche
CS unternahm, das gesamte Mönchtum In überregionalen Verbänden
organısieren und aul diese €e1se hre Kontrolle arüber aul eıne eCut

Grundlage tellen Da auch dieser Prozess der Entstehung VO  - Orden bis
heute keine ausführliche wissenschaftliche Darstellung erfahren hat, soll
1e7 zunächst zumindest skizzenhaft vorgestellt werden.

Der Anspruc der kirc  ıchen Hierarchie, dass das Mönchtum un ihrer
Oberaufsicht stehen habe, WarTl ZUL Zeıt des Franziskus keineswegs 11ICH-:

Schon das Konzil VO  — Chalkedon hatte 45 1 1 Kanon estimmt, dass die
Mönche einer Stadt oOder eines Gebilets dem jeweiligen Bischo{ unterstehen
sollten“. Der Hintergrund dieser Bestimmung WarTr der ENOTINEC Einfluss, den
die Mönche ın den christologischen Streitigkeıten rlangt hatten, die aufi dem
Konzil entschieden werden ollten Die Lehre VO  — der CeHICH.: göttlichen atu
1n T1SLUS Monophysitismus), die dann A1s häretisch verurteilt wurde,
wurde VOILI em VOIN Mönchen VErITIFeieEN, und A111 deren Unterwerlfung
die Entscheidung des Konzils konnte I1la  y 1LUFr hoffen, WE klar WAaIl, dass S1E
ebenso wWI1e alle anderen Chrısten letztlich den Bisch6{ifen als den Vorstehern
der Gesamtkirche unterstanden”.

och In diesem Kanon War eben L1UTL VOINl der Unterstellung der Mönche
untier die Bischoö{ife die Rede, NIECAt VO der der Orden den ap iıne
solche Aufsichtsfunktion hatten 731 ınen die Papste 1n Rom ıIn dieser Zeıt
och gal nıcht ausüben können, weil ihre Machtstellung auch ın der Kirche

Diese Definition bezieht sich auft die gegenwartıge Fragestellung. Dıe DeMNnition VO

religiösen en 1st ansonsien keineswegs einheitlich. Während das Lexikon für Theologıe
und Kirche 1ın der lteren Ausgabe als Orden einen „klösterlichen Verband, In dem
feierliche GelübdeMartin Faber  20  Ausrichtung*. Dass jeder Mönch einem Orden angehört, erscheint uns zwar  leicht selbstverständlich, aber dass es das nicht ist, zeigt allein schon die  Tatsache, dass die orthodoxe Kirche bis heute keine Orden kennt, obwohl das  Mönchtum auch dort keineswegs homogen ist und es auch niemals war. Von  daher lässt sich schon vermuten, dass die Entstehung der Orden in der  lateinischen Kirche erst in die Zeit nach ihrer Trennung von der griechischen  anzusetzen ist?. Zwar zog sich diese Entstehung über mehrere Jahrhunderte  hin, aber gerade zur Zeit der Gründung der Franziskaner wurde der  entscheidende institutionelle Schritt vollzogen, als die Leitung der Kirche  es unternahm, das gesamte Mönchtum in überregionalen Verbänden zu  organisieren und auf diese Weise ihre Kontrolle darüber auf eine neue  Grundlage zu stellen. Da auch dieser Prozess der Entstehung von Orden bis  heute keine ausführliche wissenschaftliche Darstellung erfahren hat, solker  hier zunächst zumindest skizzenhaft vorgestellt werden.  Der Anspruch der kirchlichen Hierarchie, dass das Mönchtum unter ihrer  Oberaufsicht zu stehen habe, war zur Zeit des Franziskus keineswegs neu.  Schon das Konzil von Chalkedon hatte 451 im Kanon 4 bestimmt, dass die  Mönche einer Stadt oder eines Gebiets dem jeweiligen Bischof unterstehen  sollten*. Der Hintergrund dieser Bestimmung war der enorme Einfluss, den  die Mönche in den christologischen Streitigkeiten erlangt hatten, die auf dem  Konzil entschieden werden sollten. Die Lehre von der einen, göttlichen Natur  in Christus (Monophysitismus), die dann als häretisch verurteilt wurde,  wurde vor allem von Mönchen vertreten, und auf deren Unterwerfung unter  die Entscheidung des Konzils konnte man nur hoffen, wenn klar war, dass sie  ebenso wie alle anderen Christen letztlich den Bischöfen als den Vorstehern  der Gesamtkirche unterstanden”.  Doch in diesem Kanon war eben nur von der Unterstellung der Mönche  unter die Bischöfe die Rede, nicht von der der Orden unter den Papst. Eine  solche Aufsichtsfunktion hätten zum Einen die Päpste in Rom in dieser Zeit  noch gar nicht ausüben können, weil ihre Machtstellung auch in der Kirche  2 Diese Definition bezieht sich auf die gegenwärtige Fragestellung. Die Definition von  religiösen Orden ist ansonsten keineswegs einheitlich. Während das Lexikon für Theologie  und Kirche in der älteren Ausgabe als Orden einen „klösterlichen Verband, in dem  feierliche Gelübde ... abgelegt werden“, bezeichnete (Bd. 7 von 1962, 1197), sind Orden  nach der neuen Ausgabe des LThK nur „organisierte Verbände geistlicher Gemeinschaf-  ten“ (Bd. 7 von 1998, 1091), eine Definition, die m. E. zu weit gefasst ist.  3 Wobei hier vernachlässigt werden kann, dass es sich bei dieser Trennung um einen  langen Prozess handelt, der in der Bannbulle des Jahres 1054 nur seinen spektakulären  Höhepunkt erreichte.  z  4  nn  TOUG SE KAPO'EKÄOTNV TOAMV KAlL X®  pav WOVALOVTAG ÜTOTETAACL TO ETLGKÖTO  .“ Zit. nach Ueding (wie Anm. 5), 605.  > Vgl. zu diesen Ereignissen Leo Ueding, ‘Die Kanones von Chalkedon in ihrer  Bedeutung für Mönchtum und Klerus, in: Aloys Grillmeier/Heinrich Bacht (Hrg.), Das  Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart II. Würzburg 1953, 569—676 mit  reichen Erläuterungen zum Verhältnis von Bischöfen und Mönchen vor und nach  diesem Konzil.  ZKG 115. Band 2004/1-2abgelegt werden“, bezeichnete (Bd VO  3 1962, 1}1973 sind en
nach der Ausgabe des L1UT „organıislierte Verbände geistlicher Gemeinschaf{i-
ten (Bd VO  - 19958, 1091 ıne Definition, die m. E weıit gefasst 1st.

€1 hier vernachlässigt werden kann, ass sich bel dieser Irennung einen

langen Prozess handelt, der In der Bannbulle des Jahres 1054 L1UTFr seinen spektakulären
Höhepunkt erreichte.

TOUC ÖE KOAO'EKAOTNV MOALV KL DV WOVOACOVTAG nOTtTETAOAL ETLOKONO®Martin Faber  20  Ausrichtung*. Dass jeder Mönch einem Orden angehört, erscheint uns zwar  leicht selbstverständlich, aber dass es das nicht ist, zeigt allein schon die  Tatsache, dass die orthodoxe Kirche bis heute keine Orden kennt, obwohl das  Mönchtum auch dort keineswegs homogen ist und es auch niemals war. Von  daher lässt sich schon vermuten, dass die Entstehung der Orden in der  lateinischen Kirche erst in die Zeit nach ihrer Trennung von der griechischen  anzusetzen ist?. Zwar zog sich diese Entstehung über mehrere Jahrhunderte  hin, aber gerade zur Zeit der Gründung der Franziskaner wurde der  entscheidende institutionelle Schritt vollzogen, als die Leitung der Kirche  es unternahm, das gesamte Mönchtum in überregionalen Verbänden zu  organisieren und auf diese Weise ihre Kontrolle darüber auf eine neue  Grundlage zu stellen. Da auch dieser Prozess der Entstehung von Orden bis  heute keine ausführliche wissenschaftliche Darstellung erfahren hat, solker  hier zunächst zumindest skizzenhaft vorgestellt werden.  Der Anspruch der kirchlichen Hierarchie, dass das Mönchtum unter ihrer  Oberaufsicht zu stehen habe, war zur Zeit des Franziskus keineswegs neu.  Schon das Konzil von Chalkedon hatte 451 im Kanon 4 bestimmt, dass die  Mönche einer Stadt oder eines Gebiets dem jeweiligen Bischof unterstehen  sollten*. Der Hintergrund dieser Bestimmung war der enorme Einfluss, den  die Mönche in den christologischen Streitigkeiten erlangt hatten, die auf dem  Konzil entschieden werden sollten. Die Lehre von der einen, göttlichen Natur  in Christus (Monophysitismus), die dann als häretisch verurteilt wurde,  wurde vor allem von Mönchen vertreten, und auf deren Unterwerfung unter  die Entscheidung des Konzils konnte man nur hoffen, wenn klar war, dass sie  ebenso wie alle anderen Christen letztlich den Bischöfen als den Vorstehern  der Gesamtkirche unterstanden”.  Doch in diesem Kanon war eben nur von der Unterstellung der Mönche  unter die Bischöfe die Rede, nicht von der der Orden unter den Papst. Eine  solche Aufsichtsfunktion hätten zum Einen die Päpste in Rom in dieser Zeit  noch gar nicht ausüben können, weil ihre Machtstellung auch in der Kirche  2 Diese Definition bezieht sich auf die gegenwärtige Fragestellung. Die Definition von  religiösen Orden ist ansonsten keineswegs einheitlich. Während das Lexikon für Theologie  und Kirche in der älteren Ausgabe als Orden einen „klösterlichen Verband, in dem  feierliche Gelübde ... abgelegt werden“, bezeichnete (Bd. 7 von 1962, 1197), sind Orden  nach der neuen Ausgabe des LThK nur „organisierte Verbände geistlicher Gemeinschaf-  ten“ (Bd. 7 von 1998, 1091), eine Definition, die m. E. zu weit gefasst ist.  3 Wobei hier vernachlässigt werden kann, dass es sich bei dieser Trennung um einen  langen Prozess handelt, der in der Bannbulle des Jahres 1054 nur seinen spektakulären  Höhepunkt erreichte.  z  4  nn  TOUG SE KAPO'EKÄOTNV TOAMV KAlL X®  pav WOVALOVTAG ÜTOTETAACL TO ETLGKÖTO  .“ Zit. nach Ueding (wie Anm. 5), 605.  > Vgl. zu diesen Ereignissen Leo Ueding, ‘Die Kanones von Chalkedon in ihrer  Bedeutung für Mönchtum und Klerus, in: Aloys Grillmeier/Heinrich Bacht (Hrg.), Das  Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart II. Würzburg 1953, 569—676 mit  reichen Erläuterungen zum Verhältnis von Bischöfen und Mönchen vor und nach  diesem Konzil.  ZKG 115. Band 2004/1-2Zit nach Ueding (wıe An  3 33 605
Vgl diesen Ereignissen LeoO Ueding, Die Kanones OIl Chalkedon 1n ihrer

Bedeutung für onchtum un! eTrTUuS, 17 OYVS Grillmeier/Heinrich Bacht (Hrg.) Das

KOonzil VO Chalkedon Geschichte un! Gegenwart ürzburg 953 569-—-676 mıiıt
reichen Erlaäuterungen 711 Verhältnis Vo  — Bischöfen und Mönchen VOT un! nach
diesem Konzil.
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des estens aliur och nıcht ausreichte®. Aber ZU Zweıten tellte sich diese
ra überhaupt nicht, weil och gal keine Orden gab Zwar Wadl das
Mönchtum damals auch schon 1NSs Abendland vorgedrungen, aber wW1e In
seıinen Ursprungsländern Im sien Agypten, Palästina und Syrıen ANGeHE
CS sich€] entweder Eremiten, die allein lebten, oder WE sich wW1e
In den eısten Fallen Mönche andelte, die eın gemelınsames Leben
uüuhrten, dann Wal ihre Organisationseinheit E: das einzelne Kloster und
sollte auch och ange Jleiben Wenn für die lolgenden Jahrhunderte VON

der Ausbreitung des benediktinischen Mönchtums 1mM Westen die ede 1St,
dann andelte CS sich 3 eben nicht die Ausbreitung CIHNes VOoO

Benedikt gegründeten Ordens, sondern lediglich die Verbreitung der aul
in zurückgehenden Klosterregel. 1eSE Regel hatte sich iınfach In der Praxı1ıs

bewährrt, dass S1E VO  — immer mehr Klöstern üubernommen wurde, dass
schlıe  1C die karolingischen Herrscher den Moönch Benedikt VOIN

Anıane gezielte Mafßnahmen ergreifen Leßen, die Benediktregel als
alleinıge Mönchsrege ım Frankenreich durchzusetzen und auf diese Weılse
das Klosterleben vereinheitlichen, Was auch weitgehend gelang‘.

och €l sollte CS nicht bleiben DIie Entwicklungen, die mıt der
zunehmenden Etablierung der Oster verbunden ihr wachsender
Reichtum und ihre Verbindung mıiıt der weltlichen Macht, üUuhrten einem
Niedergang des Mönchsideals, der SC  1e  1C se1lt dem Reform-
ewegungen aut den Plan riel, VO  - denen die VO Cluny die bedeutendste
wurde. Hıer rleben WITr aber 11U : erstien Mal In der abendländischen
Mönchsgeschichte das Phänomen, dass eıINe Reformbewegung sich den
Widerstand der nhänger des Bestehenden durchsetzen MUSSTe, ohne dieses
9anz verdrängen können, und dass die Anhaäanger der Reform dadurch DE

Zusammenschluss untereinander veranlasst wurden. Dıe HCHE Regelstrenge
der Cluniazense ließ SsIcCh 11UL verwirklichen 14IPe die Irennung ihrer
reiormilerten Klöster VO den nichtreformierten. In einer Urkunde VOIN 031
erlaubte aps Johannes XI dem Abt Odo, andere KlösterZBesserung 1n den
Einflussbereich VOIN Cluny aufzunehmen?®. SO entstand der cluniazensische
Klosterverband, auf dessen Ausiormung 1mM Einzelnen WITr 1er nıicht EINZU-
gehen brauchen.

Und uch Was die griechische Kirche betrifft, AdUuUus der die überwältigende enrher
der Konzilsbischöfe VO Chalkedon stamm(Te, 1st bezeichnend, ass die Initiatıive Z

Aufnahme dieses Kanons nicht VO den Bisch6ifen ausg1ing, sondern Vbyzantinischen
Kalser. Dıie christologischen Auseinandersetzungen hatten eın olches Ausmalfs
dNSCHOIMMEN, ass s1E das 185 Reich spalten drohten, und Wal die Kontrolle
über das Mönchtum zunächst einer politischen rage geworden.

Vgl ZUrTr: Entwicklung un den Karolingern un! den Refiformen Benedikts VO

Anlane Die Geschichte des Christentums Bischöfe, Oönche un Kalser (642—-1054),
reiburg ase Wiıien 1994, 699—7/703

„S1 utem cenobıium aliquod ın 5l ditione ad meliorandum suscipere
consenseritis, NOsStITram lcentiam hoc habetis.“ Zitiert nach Harald Ziımmermann
(Hrg.),Papsturkunden 3596—1046, Wien 1988, NrT. 64, 108
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Wichtig 1st aber, dass der aps nicht TI ıIn der gleichen Urkunde dem
Kloster die Freiheit von jeder weltlichen Herrschaft zusprach”, sondern dass
arüber hinaus Anfang des 1 Jhs Cluny und die VO ihm abhäangıgen
Klöster auch 1mM Geistlichen VO der Hoheit der Bischöfe befreite*. Durch
diesen Vorgang, Exemtion geENaANNT, wurden die Clunl1azenser ZU ersten Fall
eINES Klosterverbands, der kirchenrechtlich UT och dem aps unterstand.
Solche xemtionen hatten die Papste ZWAarLr auch schon ZUVOL TUr einzelne
Klöster ausgesprochen‘”, aber diese Politik wurde beschleunıig HTG den
usammenschluss VO Klöstern über die Grenzen VO  — Diozesen hinaus
Dadurch tellte sich 1114: dringlicher die rage ach einer überdioözesanen
Autoriıtat, die die Unterstellung des Mönchtums die Hierarchie der
Kirche weiterhin gewährleisten konnte. In diese Autoritat wuchs Jetz das
ap hineln, ULMNSO mehr, als se1t dem nde des E FA zunehmend die
Papste den Klöstern, denen S1E die Romana lıhertas gewährten, damıt drohten,
dass S1€e hre Privilegien wieder verlieren würden, WE S1E die Regel, der 1E
sich verpflichtet hatten, nicht beobachteten?*. SO mug die FExemtion VO  —

Klöstern und Klosterverbänden wesentlich ZULr Stärkung der Macht der Papste
bei, während andererseıts das Vorhandensein dieser Macht 1U auch eiINE
organisatorische Dilferenzierung des Mönchtums ermöglichte, ohne dass
adurch die Einheit der Kirche gefährdet worden ware

Dıe Entwicklung VO  — Klosterverbänden fest gefügten Orden tellte sich
allerdings EeTSst bel den klösterlichen Reformbewegungen des ‚DE und Jhs
e1ın, und auch Jer nıicht csofort. DIie Kamaldulenser, Kartauser und
ramonstratenser ıldeten zunächst Klöster, deren OorganisatorI1-
scher usammenschluss PFSE spater erfolgte, nachdem zwel Entwicklungen
alur die Voraussetzungen geschaffen hatten die gregorlanische Reform In
der Kirche und die Entstehung des zentralistisch organıisierten Zisterzienser-
ordens.

DIie gregorlanische Reform richtete sich ZWAal zunächst auf die Beireiung der
Bischöfe und des Weltklerus VO  - den FEinflüssen weltlicher Gewalt, aber S1E
wurde In Gang gesetzt VO  — Papsten und Kardinälen, die ıIn ihrer Mehrheit
ehemalige Moönche und das Vorbild ihrer Klosterverbände VOTI Augen
hatten S1e kamen zunächst VOI em Aaus den Ostern Cluny und
Montecassino , aber aD eIiwa 1 120 wurden der Kurle die Vertreter des
traditionellen benediktinischen Mönchtums zusehends abgelöst VO ANnge-
hörigen mönchischer Gruppen, VOI allem VOIN den Zisterziensern

Auch die Zisterzienser verstanden sich Ais 1ine eW  u ZULC Klosterre-
form auf der Grundlage der Benediktregel, Was sich daran zeigte, dass ihr

„lItaque sıt illud monasterium CUu omnibus rebDus iberum dominatu
CUIUSCUNGUE reg1s aut epISCOPI Ss1Vve COmitIs auft cuiluslibet Propinquis 1DS1US ulelm1ı  x
(ebd., 107)

Herbert Cowdrey, The CIHNIACS an the Gregorlan Reform, Oxford 1970,
11 Vgl Y Szalvert, Dıe Entstehung und Entwicklung der Klosterexemtion his ZU

Ausgang des MB ahrhunderts, 17 MÖIG 195%) 265—-298
lan Stuart Robinson, The Papacy BT Continulty an innOvatlıon,

Cambridge 1990, DE
13 Robinson (wıe Anm. 12) TE
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rölster Vertreter; Bernhard VO  a Clairvaux, och einmal dazu ne1lgte, mıt dem
ihm eigenen Pathos die Lebenswelse SEINES Klosterverbands als das wahre und
einzıge Mönchtum hinzustellen. Aber tafsa@e  IC die Zisterzienser
gerade eshalb besonders ihren Zusammenhalt bemüht weil die 1e
der mönchischen Lebenswelsen inzwischen eINE unabänderliche Tatsache
Wal und I11all die eigene Weise E behaupten konnte, WCI111 INa  w sich
überregional organıslerte. Wıe die Clunlazenser erhielten auch die Zister-
zienser ihren amen VOIN ihrer PTIrSIEN Abtei, Cieaux,; die ZUTLT Multter eCınNner
Klosterfamilie wurde. Nur bemühten sich die Grüunder der Zıisterzienser 1U

VOIN Anfang viel zielstrebiger und systematischer darum, dass diese Familie
sich ausbreitete und €l eINIg e Zwar sollte och iImmer jede Abte1l
grundsätzlich selbstständig Jeiben, S1CE wurde aber eingebunden In eın
Filiationssystem, bel dem die Tochtergründungen VO Abt des Multterklosters
regelmälsig visıtlert wurden. Und aulßserdem ollten sich alle Zisterzienseräbte
In jedem Jahr In Citeaux versammeln und ber die gemeinsamen Angele-
genheıten beraten. Damıt Wal die Instıtution des Generalkapitels entstanden,
die chnell auch In anderen Klosterverbänden eingeführt wurde ** Be1l den
Kamaldulensern, Kartausern und ramonstratensern üuhrten die Papste 1m
Lauf des Inhs Zentralisierungsmalsnahmen durch , Was letztlich dazu
führte dass auch S1E sich Orden entwickelten. Und das Vorbild der
Zisterziense bei der Einifuührung der Generalkapite wurde bald eın allge -
mel1nes und trug wesentlich ZUrT Entstehung des Ordenssystems In der
katholischen Kirche bei*

Dessen Geburtsstunde schlug ım Jahr 120 beim Laterankonzil. Vielen
Konzilsvätern wird die Tragweıte ihres Vorgehens nicht bewusst SCWESCH se1n,
als S1Ce In anon Malsnahmen beschlossen, einer übergroßen
Verschiedenheit 1m Mönchtum entgegenzutretiten Weil das UT erwırrung
In der Kirche TE legten S1E fest, dass keine klösterlichen Lebens-
weılsen mehr eingeführt werden ollten Wer künftig eın olches Leben führen
wolle, der sSo siıch eiINner der genehmigten Weisen anschlielsen, un wWer alur
eINn aus ogrunden WO  e solle die ege VO  — einer olchen genehmigten Weise
nehmen?‘.

Ogar die Cluniazenser ührten Ordenskapitel eın Vgl : Ausbreitung der
zısterziensischen Stukturen Florent Cygler Ausformung und Kodifizierung des
Ordensrechts VO bis Jahrhundert Strukturelle Beobachtungen den
Cisterziensern, Pramonstratensern, Kartäusern und Cluniazensern, In ert Melville
(Hrg.) De ordine vitae. Zu Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftge-
brauch 1 mittelalterlichen Ordenswesen, Munster 1996, 6—58, bes 913

Vgl Robinson wıe Anm 125 220 Zur Zentralisierung bei den amaldulensern
das ıfa aus einer ap Paschalis IL VO 113 1ın Anm

Zur Entstehung VOoO  —_ Klosterverbänden 1Im ıttelalter un! ihrer Institutionalisie-
rung als en vgl uch aus Schreiner, Dauer, Niedergang un: Erneuerung
klösterlicher Observanz 1 hoch- un spätmittelalterlichen Oonchtum Krisen, Reform-
und Institutionalisierungsprobleme in der Sicht und Deutung betroffener Zeıtgenossen,
In ert Melville (Hrg.) Instiıtutionen un Geschichte Theoretische Aspekte un
mittelalterliche Befiunde öln Weimar Wıen 1992, 29534}

„Ne nımla religionum diversitas graven) in ecclesia De1l confusionem inducat,
firmiter prohibemus, qu1s de Caetero religionem invenlat, sed quicumque



Martın er

Der exti dieses Kanons 1st außerordentlic. schwer interpretieren und
IT ichtig verstehen, W I1la  - ihn 1 Zusammenhang miıt den
Entwicklungen sieht, die sich In dieser Zeıt 1mM Mönchtum abspielten”®.
Wichtig 1st ZUuNäaCcAst, dass JE weder VOIl Orden och VO  3 Klöstern die ede
1Sst, sondern VO  — el1g10 Das WarTr ‚Wal eın traditioneller Begrilt 1Ur das
Mönchsleben, der aber In der etzten Zeıt einen gewissen Bedeutungswandel
erfahren hatte und sich 1U nıcht mehr 11UTr auf Mönche eZ0g, sondern atuıch
aut Regularkanoniker, enen I1a  — auch die Mitglieder der Rıtter- und
Hospitalorden zahlte; die 1m entstanden Das entscheidende
Merkmal WarTl! 1U das Ablegen VO  — ewıgen eIu  en aut die drel CVdHSC-
ischen ate In Verbindung mıt dem Leben ach einer egel unabhänglg
davon, ob jemand TIEesSter Wal Ooder ar Auf diese Weise wurden die religi0s1
abgegrenzt VOIN den zanireichen anderen Gruppen, die sich damals mı1t dem
Ziel eıner relig1iösen Lebensführung gebilde hatten!?. Dıie Notwendigkeit
einer olchen Abgrenzung hatte siıch 1 Pontinlkat des Konzilspapstes
NNOZENZ immer deutlicher herausgestellt, und damıt wurde religi0s1 ZUTL

Bezeichnung 1ur die Gruppe, für die sich spater 1mM Deutschen der Begrili
Ordensleute einbürgerte.

Dem Kanon jeg ach seinem ext zunachst einmal eine einschrän-
en! Absicht zugrunde, indem die Einführung Formen VO e/1g10
verbietet. och das wurde In der Folgezeıt nıcht eingehalten“®, stattdessen
wurde der Kanon ZU Ausgangspunkt eiINnes kirchenrechtlichen
Umgangs mı1t dem, Was e VO  o 1U das Ordensleben CI1NECIN kann.

ennn mıiıt ihm hatte das Konzil Ja IN€E 1e VOIl klösterlichen Lebens-
welsen als grundsätzlic. egıtim anerkannt, €laber den Anspruch erhoben,
dass diese 16 der UIS1IC und der egelung HrC die Gesamtkirche
unterliege. Jeder Mönch und jedes Kloster mMUssie In ukunfit ach einer
genehmigten Lebensweise eCH,; und die Genehmigung oblag, auch WCCI111 das
3Er nicht ausdrücklich ausgesprochen wurde, dem aps Dıie Genehmigung
VOI Klosterregeln und VO Gewohnheiten (consuetudines) überregionaler
Verbände VO  — Klöstern WarT se1t langem Sache der Papste SCWESCHIHL, die als
Eınzıge aiur In Frage amen, weil Konzilien Ja HUTE selten zusammentreien
konnten Klöster, die nıicht als unterstanden 1U ZW al

voluerıt ad religionem convertl, uUunNnaIıl de approbatis assumat Similiter, quı voluerıt
relig1i0sam domum undare de NOVO, regulam ei instıtutonem acciplat de religionibus
approbatis.“ zıt nach JosephMU Dekrete der ökumenischen Konzilien
Konzilen des Mittelalters, Paderborn 2000, 242)

Vgl ZU Folgenden Michele Maccarone, Rılorma SVIlUDPDPO ıta relig10sa CO  —

Innocenzo B In SCI 1962) LT
Ebd., 62—-64
Eın Zeugni1s für die AÄnderung der Praxı1s und die Passun: der Theorlie S1Ee 1st

der Kanon 2 des Zweıten ONZIUIS VO Lyon VO 12/74, der ZWar den Kanon 1.3 des
Lateranums zunächst bestätigt, annn ber LLUTr die en für aufgelöst rklärt, die sich
eitdem gebildet, ber keine Bestätigung des Apostolischen Stuhls erlangt en
Dagegen werden N1IC 11UL die Dominikaner un! Franziskaner, sondern uch die
Karmeliter und Augustinereremiten ausdrücklich In ihrer Exıiıstenz bestaätigt (Dekrete
|wıe Anm L7 326) Vgl Thomson (wılie Anm. 42),
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„Gubernator, proteCcLor el corrector“

weiterhin der Auitisicht des jeweiligen Diözesanbischofis, der aber auch1
gebunden Wal die Richtlinien für das Mönchsleben, die sich bisher In der
Kirche entwickelt hatten und die VO  - den Papsten weiterentwickelt wurden.
DDas Prinzıp der Exemtion wurde SOM zumindest 1Im RDE auftf die
klösterliche Lebenswelse eın allgemeines, allerdings INg CS €lprımar aAuCch
nicht mehr die Freiheit VO  — Ostern, sondern die egelung ihrer
Angelegenheiten Au überregionaler Ebene DIie Aufsicht der kirc  ıchen
Hierarchie ber das Mönchsleben, die In halkedon grundgelegt worden WAaIl,
verschob sich 1U endgültig VO  } den Bisch6fen den Papsten, und auch die
Organisatıon des Mönchslebens wurde jetz allgemein den Verhältnis-
SCI1 angepasst

enn der Kanon desselben Laterankonzils bestimmte, dass In Zukunit
die Abte Ooder Prioren eines Gebiets alle drel Jahre einem gemeINsamenN
Kapitel zusammenkommen ollten Dabel sollten S1€E In der ersten Zeıt eweils
zwel Zisterzienseräbte hinzuziehen, die ihnen mıt Rat und beistehen
könnten, we1l S1E In der Durchführung olcher Kapitel ıne ange Erfahrung
hätten“*. DIie Zisterzienser hatten Ja die Einrichtung des Ordenskapitels
erfunden, die wesentlich VAUR Zusammenhalt ihnres Klosterverbands eitrug
und dazu, dass dieser Verband als Ordo begriffen wurde, WI1IE 6S auch dieser
anon formuhlhierte. Der Begriff des Ordo hatte ursprünglich 11UI die Lebens-
wWEeIsSe ach einer ege bezeichnet, se1t ein1ger Zeıt wurde aber auch die
Gesamtheit VOINl Klöstern mı1t derselben ege geNannNt Dıe Vorschrifit des
Konzils, dass auch diejenigen Abte hel enen das bisher nıicht üblich BEWESCH
WAarl, sich 1U regelmalsıig Kapiteln versammeln sollten, War ein entscheid-
ender Schritt aut dem Weg, alle rel1g10s1 In verschiedene Orden unterteilen
und organisieren“

DIieser Kanon entsprach den Wünschen MNO ZeNz 111 aren die
Regelungen 1Ur das Mönchsleben beim Konzil VO  . halkedon och au{l

21 „In singulis regn1s S1IVEe PrOVINCHS HNat de trnienn10 ıIn tnenNNı1uUm, salvo lure
dioecesanorum pontificum, COHLMIHUHE capitulum bbatum priorum bbates
propri0s 110 habentium, quı CONSUEVETUN: tale capitulum celebrare. VOocen!
autem carıtatıve ın hu1lus nOovıtatıs primordiis UuUOS Cistercliensi1is ordinis bbates VICINOS,
ad praestandum S19 consilium PT auxılium OppPpOTTUNUM, Cu sınt In hulusmodi capitulis
celebrandis onga consuetudine plen1us iniormatl.“ (Dekrete wıe Anm KZE
240—-242).

Ein eispie für diese In Einzelfällen schon se1t laängerem verfolgte Politik der
Papste und für die zeitgenöÖssische Unterscheidung der Begriffe religio, congregatio und
ordo findet siıch 1n der Bulle, mıt der PE aps Paschalıis IL den usammenschluss der
kamaldulensischen Klöster bestätigte und sS1Ee einer einheitlichen Körperschaft
verband „NostrIis siquidem temporibus Camaldulensis erem1 S1VE coenobıu religio deo
ucta ST deo abundavit, ut congregationes diversae in Uunlailı congregationem De1l
gratia conveniırent, ST loca plurima disciplinam uUuNalll, ordinem UU Dr uUuMNnUIN regimen,

statuımus, elLanquam corde e Ul anıma continerent. Haec ig1tur Oomn1a
apostolicae sedis auctoriıtate SaNCIMUS, Lanquam COTrDUS UNMUIN Sub Ul capite, id est sub
priore Camaldulensis erem1 temporibus perpetuls EIMANECTIEC, et In illius disciplinae
observatione, sSsub 10 INnquam, priore, qul ab 1PS1US congregation1s abbatibus S1VE
prloribus el ab eremiıt1icıs regulariter electus praestante Domiıino fuerit.“ (PL 163:; 330f
Zum Verhältnis VO  x rel1gi0 und Ordo uch Grundmann wıe Anm. 28), 1991
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Vorschlag des Kalsers beschlossen worden“”?, Warl NnUu eindeutig der

Papst, der die Inıtlatıve aul diesem Gebiet hatte HTr und se1ıne Vorganger hatten
schon ıIn den Jahren VO geWISsSE Schritte I  INCH; die daraui
abzielten, die verschiedenen Formen des Mönchtums der Kontrolle des

Apostolischen Stuhls unterwerfen“*. Dabe!1l hatten S1Ee sich aber och aul
einzelne Klöster und Länder beschränkt, doch 1U eZ0g sich die Vorschrift
des Konzils, Kapitel abzuhalten, auft alle Religiosen In der gaNzcCH Welt

Andererseıts ollten jetz offensichtlich nıicht mehr, WI1E€e NNOZ! VOo

geplant hatte, die Abte er Klöster eINES Gebilets einer Versammlung
zusammenkommen, sondern ach ihren jeweiligen ordiınes Nur
kann Ila  > eigentlich die Bestimmung interpretieren, dass jeweils zwel Abte
aus dem Cistercıensis Ordo hinzugezogen werden ollten ass VO  . der
Unterteilung In Orden JeTr och nıicht ausdrücklich die ede WAaTL, ang
möglicherweise damıt 144; dass das Ordenssystem och nıcht allge-
meın ausgebildet WATl. 1)as ze1g sich auch daran, dass als territoriale Einheıit 1r
die Gebietskapitel (von Generalkapiteln 1st Jer gal nıcht die Rede el

HrOVINCLAE vorgesehen sSind, also weltliche Territorien, dass INa  — also och nicht
eiıgene Ordensprovinzen zugrunde legen konnte, WI1E S1C spater üublich
wurden. Immerhıin ollten die Kapitel aber 1U VO  — Abten aus den Orden
selbst geleitet werden, während NHNOZEeNZz VO och Bischöfe als Leiter VO  —

Mönchsversammlungen vorgesehen
Um diesen anon durchzuführen, mMUsSsstie NU aber festgelegt werden,

welche Klöster jeweils ihre Abte einem gemeınsamen Kapitel schicken
ollten Bel den Zisterziensern WarTr der Fall klar, und auch VO  — den anderen,
schon bestehenden Klosterverbänden hatten viele die Institution des apitels
Ja bereıits eingeführt ber die Verallgemeinerung des Prinz1ıps machte 68 jetzt
erforderlich, dass alle Klöster D Verbänden zusammengeschlossen wurden.
Das stiels War zunächst vielerorts auft erheblıchen Widerstand, aber die Papste
und die Kurle widmeten sich dieser Au{fgabe in den folgenden Jahrzehnten mıiıt

ogrolser Energle und chufen el das u1ls heute bekannte S>System der
Gliederung des lateinischen Mönchtums ıIn verschiedene Orden

Zur Grundlage dieser usammenschlüsse wurde aber MC wWI1e INall ach
dem Kanon annehmen könnte, die Gemeinsamkeıt eıner ege Schon die
Kämpfie die Observanz der Benediktregel hatten Ja gezelgt, dass er-
sch1ı1e  1C Auslegungen einer ege eine organisatorische Irennung VeCI-

me1l1dlic machen konnten, und S() wurde Z  — Grundlage der Bildung VO  —

Orden der faktische organisatorische Zusammenschluss VO Klöstern, die
zumindest einer gemeinsamen Regel Iolgten, aber VO  — Fall Fall auch och
zusätzliche Gemeinsamkeiten besitzen konnten. OML WarTr schon klar, dass
das Verbot Mönchsregeln nıcht die Entstehung Orden verhindern
usste Eın un: 1eselDe Rege!l konnte ach unterschiedlichen Richtlinien
befolgt werden, und auch die AT des Zusammenschlusses konnte bel den
einzelnen Orden sehr verschieden aussehen.

Zudem tITrat gerade In dieser Zeıt CTE Entwicklung auf den Plan, die der
Ausfaltung des rdenswesens eine gall1Z CUE Dynamıik verlieh, und die uUu1ls

5. ANnm
Vgl azu Maccarone (wıe An:  3 18), 3034
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au{f eigentliches Problem, die Kardinalprotektorate, IMNr die
Entstehung der Bettelorden. DIie wichtigsten Impulse ergaben sich €
Hre die Einifuhrung einer gänzlic organisatorischen Struktur der
Gemeinschaflten. Ungeachtet er sonstigen Unterschiede ıldeten sowohl die
Franziskaner als auch die Dominikaner den Iyp des Person:  er-
bandsordens aQus, bel dem der einzelne Mönch nıcht mehr eın Kloster
gebunden WAar, sondern VO  e vornherein In den Gesamtorden eintrat und
damıt nıcht mehr einem Abt unterstand, sondern dem General- und dem
Provinzoberen. Somıit ach den Klöstern 1U auch die einzelnen
Mönche ıIn überregionale und damıt auch überdiozesane Strukturen einge-
bunden Eın einzelner Bischof{f konnte schwerlich och eine Autoritat ber
einen Ordensoberene dessen eigene Autoriıtat sich auf die Mitglieder
se1INES Ordens In vielen Bıstumern erstreckte. Das konnten LLUL och der aps
un! die Kurle In ROm, und dort ıldeten sich 1U immer stärker die
Einrichtungen und Verfahren dUus, mı1t denen das Papsttum die Auifsicht ber
das rdenswesen wahrnahm.

Zu einem wichtigen Element el collte die Institution des Kardinal-
protektors werden, die WI1e€e schon erwaähnt der Tradition nach“? zuerst bel
den Franziıskanern eingeführt wurde. Hs e1ılst, Tanz VO  — Assısı habe 122
ach SeEINeT uCcC aus dem Heiligen Land festgestellt, dass inzwischen
se1ıne Vertreter In Italıen In der Gemeinschaft seiner Brüder Neuerungen
eingeführt hatten, die nicht seınen Vorstelungen entsprachen. Darauifhin bat

aps ONOT1US LE den Kardınal Hugolino VO  H Segnı SProtektor seiner
eWegu (die I1la  — damals och nıicht eiInen Orden nNENNECN konnte)

damit ber die Einhaltung des Ideals wache.
Allerdings 1st dieser Vorgang In der Jungeren Historiographie auch SallıZ

anders interpretiert worden. Der Franziskus-Biogra{f Paul Sabatier hat als
Krster die These VeEILHEICH: Hugolinos Einstellung S€ 1 den Intentionen des
poverello SdI1Z entgegengesetz gewesen“®. Der Nalve Franziskus habe sich LLUTI

nicht wehren können, als der machtbewusste Kardinal die Ireile, 11UTL dem
Evangelium verpflichtete Gemeinschalit seıiner Brüder 1ın einen VO Regeln
eingezwangten, hierarchisch aufgebauten Orden verwandelt un diesen der
Aulisicht der Kurle unterstellt habe Der Höhepunkt dieser Entwicklung se1
1230 die „Quo elongatı" BCWESCH, In der Hugolino, inzwischen aps
Gregor L  ® Trklart hatte, das lestament des Franziskus E1 IUr die Franziskaner
nicht indend Sabatiers These 1st neuerdings VO Helmut Feld wieder
VPrtiteten worden“”, und stellt sich die rage, OD CS sich bei den
Kardinalprotektoren eiıNeEe Institution handelt, die nicht 1L1ULI die Franzıs-
kaner, sondern möglicherweise auch andere relig1Ööse ewegungen VOINl ihren
ursprünglichen Intentionen abgebracht hat

T ESs 1st N1C DOSIELV gesichert, ass CS nicht uch schon UV'! Ordensprotektoren
gab Vgl Dominique BOu1x, de 1ure regularium TE Parıs 1857, 167 und Stephen

Forte, The Cardinal-Protector of the Dominıcan er RO  3 1959, 7, Anm vgl
außerdem un

Paul Sabatier, en des Heiligen Franz VO  — Assısı, Zürich 1919
Helmut Feld, Franziskus VO Assısı und seine wegung, Darmstadt 1994,

319351
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Tatsac  1C TAanNnz VO  - Assısı zunächst überhaupt nıcht aran gedacht,
eıinen Orden grüunden. Hr Tuhlte sich dazu berufen, In der Nach{folge Chrıish
umherzuwandern und ıInTI das Evangelium predigen, und WarT! der
Ansıicht, dass dazu außer dem Evangelium selbst keiner weılteren Regeln
bedürfe Aber als Sich ihm immer mehr Menschen anschlossen, die dauerhaft
In Kontakt mıiıt ihrem geistlichen Lehrer bleiben wollten, Wal bald mıt der
Frage koniIrontiert, Was denn dus den VOIN ihm Bekehrten werden sollte ass
eINE solche Entwicklung Schwierigkeiten führen konnte, hatten die
Erfahrungen der vorauigegangenen Jahre geze1igt ennn Franziskus Wal

e1le1ıDe nicht der YStE; der sich VOIl den tellen 1m Evangelium hatte
inspirieren lassen, In denen ESUS dazu au{frulit, alles aufzugeben, ihm
nachzufolgen Man hat VO  ED der religiösen Armutsbewegung gesprochen, die sich
eIiwa se1t dem Begınn des Jhs entwickelte und eine Reaktion WarTt! au{i den
Reichtum, der sich In den Städten ansammelte, un! aul die Verweltlichung des
Klerus un der Klöster, die sich mittlerweile etabliert hatten und VO  — festen
Einkünften lebten“® Schon die Klosterreiorm der Zisterzienser und die
häretische eWwegun der Katharer hatten auft die TIMU esonderen
Nachdruck gelegt, aber Z  — entscheidenden Erfahrung, die den Umgang
mıt den Bettelorden bestimmte, wurden TUr die Kırche die Waldenser.

Der Lyoner Kaufmann Petrus aldes und se1INe Gefährten hatten zunachst
beiım Laterankonzil 179 die Zustimmung aIiur erhalten, VO  “ Ort Ort
ziehen und das Van el1um predigen Dabe!l wollten S1e gemäls der Weisung
Jesu die Apostel In TMU en, doch das brachte STIE sehr chnell In
Konflikt mıt vielen Klerikern und Mönchen, denen die Waldenser vorwarlien,
reich geworden se1n, und denen S1E ach ein1ıger Zeıit Vollends das Recht
absprachen, die Sakramente spenden. Das führte dazu, Adass 1E als Häretiker
verurteilt und verfolgt wurden, obwohl das Ziel ihrer Predigt ursprünglich
gerade die Bekehrung der häretischen Katharer SEeWESCH WAäl.

Andererseılts hatte aber gerade der ursprüngliche Erfolg der Waldenser-
predigt viele 1n der Kirche erkennen lassen, WI1e€e wertvoll solche ewegungen
SEeEIN konnten. Dıe hohe Motivatiıon erer; die die Aulfforderung des van-
eliums adikal erns nahmen, Ps verlassen, Christus nachzulolgen,
fuührte nicht 11ULI deren persönlicher Heiligung, sondern Urc ihre Tätigkeit
als Prediger auch einer mMMmMENSEN Breitenwirkung, die der Kirche CI

Glaubwürdigkeit 1M amp die Haresie rachte und überall christliches
Bewusstsein weckte oder staärkte.

Das Wal 211CH die Einsicht des Mannes, der 1mM Jahr 1198 den PetrIi
bestieg, des Kardinals Lothar VO egn], der sich als aps NNOZEeNZ IL Nannte
und der das Papsttum auf den Höhepunkt SCINeET Macht iuhren sollte, nıcht
zuletzt auch 117e den Kurswechsel, den 1m Umgang mıt der IMMUTS=
ewegung vollzog NNOZENZ hatte deren Wert voll erkannt. Das Problem Wal

IU die Wanderprediger davon abzuhalten behaupten, alle rTIester

Vgl azu Herbert Grundmann, Religiöse ewegungen 1m Mittelalter. Untersu-
chungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerel, den
Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung ım und 13 ahrhundert un
uüubDer die geschichtlichen Grundlagen der deutschen ystik, Darmstadt 1961

1 1—-1 vgl 9, 1
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un Moönche Oder gal alle Chrısten ussten en WI1Ee c1@ Wenn das gelang,
Wal NNOZ:! Dereılt, solche Prediger nicht 11UT grundsätzlic UZU-

lassen, sondern ihnen auch überall ihre Tätigkeit ermöglichen.
Und diesem Zweck bot sıch 1U die bereits bestehende Form des Lebens

In einem Ordo bel der sich Christen IB Gelübde ausdrücklich auf
bestimmte Lebensregeln verpflichteten, ohne dass dadurch andere Christen
ebenfalls diese Regeln gebunden 1E hatte seINeEN Ausgang 1mM
Grunde schon bel der Entstehung des Moönchtums ın der Spätantike
/ aber eTrsti In den etzten Jahrhunderten hatte sich wW1e€e WIr
sahen 1mM abendländischen Moönchtum die Vorstellung durchgesetzt, dass
verschiedene Formen religiösen Lebens ach Regeln geben onne und dass
ZUT ompetenz des Papstes gehöre, solche Regeln und die MHTC S1Ce
begründeten Ordınes genehmigen

Doch bisher die Papste In diesem Bereich 11UI reaktıv atıg geworden.
S1e hatten viele der ewegungen, die se1t dem das Mönchtum
reiormleren bemüuht H; unterstuüutzt; indem S1€E ihre Lebenswelse und
Regeln genehmigten un! S1€E VOIL dem Einfluss VO  — Bischö6öfen un:! weltlichen
Gewalten, aber auch der Klöster alter Ordnung schutzten. Nun aber begann
das Papsttum, bei der Gründung VOoO Orden selbst aktıv werden? DZWwW.
CS korrekter auszudrucken bestehende relig1öse ewegungen ezielt als
Orden organisieren””.

Das begann mıt den Humilhiaten, einer In Oberitalien verbreiteten
Armutsbewegung, die 4182 gememsam mıt den Waldensern als Häretiker
verurteilt worden die NNOZEeNZ aber 1204 wieder ıIn die Kirche
aufnahm, indem CI ihnen eINe feste Lebensrege]l gab Predigen durfiten S1E
allerdings LLUT beli den Versammlungen ihrer eigenen Gemeinschaft, wobel S1E
sich auf den Bereich sittlicher Ermahnung beschränken ollten und
dogmatische Fragen nıcht berühren durfiten och schon 1208 INg Innozenz
weiter, als eiNeEe Gruppe VO  e Waldensern, die ZUrLucIn die katholische
Kirche bereit untier dem amen der Katholischen Armen wieder
ulnahm uch S1C ussten die Autoritat der Hierarchie anerkennen, ebenso
das alleinige Recht der geweihten TIeESTer, die Sakramente spenden,
unabhängig VO  — ihrer moralischen Würdigkeit. Aber anders als bel den
sesshaften Humiliaten wurde ihnen auch das Recht Z1IE Wanderpredigt
zugestanden und dies summarisch HIr alle Mitglieder der Gemeinschafit HIC
päpstliche Vollmacht Wenn sich 11U einzelne Bischöfe beim aps be-
schwerten, die Katholischen Armen benähmen sıch ach ihrer Anerkennung
IC die Kirche iımmer och SCHNAUSO WI1IEe die Waldenser, mahnte NNOZEeNZ
S1e Vorsicht und das Unkraut nıcht mıiıt dem Weizen auszureilsen.„Gubernator, protector et corrector“  29  und Mönche oder gar alle Christen müssten so leben wie sie. Wenn das gelang,  war Innozenz bereit, solche armen Prediger nicht nur grundsätzlich zuzu-  Jlassen, sondern ihnen auch überall ihre Tätigkeit zu ermöglichen.  Und zu diesem Zweck bot sich nun die bereits bestehende Form des Lebens  in einem ordo _ an, bei der sich Christen durch Gelübde ausdrücklich auf  bestimmte Lebensregeln verpflichteten, ohne dass dadurch andere Christen  ebenfalls an diese Regeln gebunden waren. Das hatte seinen Ausgang im  Grunde schon bei der Entstehung des Mönchtums in der Spätantike  genommen, aber erst in den letzten Jahrhunderten hatte sich — wie wir  sahen — im abendländischen Mönchtum die Vorstellung durchgesetzt, dass es  verschiedene Formen religiösen Lebens nach Regeln geben könne und dass es  zur Kompetenz des Papstes gehöre, solche Regeln und die durch sie  begründeten ordines zu genehmigen.  Doch bisher waren die Päpste in diesem Bereich nur reaktiv tätig geworden.  Sie hatten viele der Bewegungen, die seit dem 10. Jh. das Mönchtum zu  reformieren bemüht waren, unterstützt, indem sie ihre Lebensweise und  Regeln genehmigten und sie vor dem Einfluss von Bischöfen und weltlichen  Gewalten, aber auch der Klöster alter Ordnung schützten. Nun aber begann  das Papsttum, bei der Gründung von Orden selbst aktiv zu werden”® bzw. — um  es korrekter auszudrücken — bestehende religiöse Bewegungen gezielt als  Orden zu organisieren?.  Das begann mit den Humiliaten, einer in Oberitalien verbreiteten  Armutsbewegung, die 1184 gemeinsam mit den Waldensern als Häretiker  verurteilt worden waren, die Innozenz aber 1201 wieder in die Kirche  aufnahm, indem er ihnen eine feste Lebensregel gab. Predigen durften sie  allerdings nur bei den Versammlungen ihrer eigenen Gemeinschaft, wobei sie  sich auf den Bereich sittlicher Ermahnung beschränken sollten und  dogmatische Fragen nicht berühren durften. Doch schon 1208 ging Innozenz  weiter, als er eine Gruppe von Waldensern, die zur Rückkehr in die katholische  Kirche bereit waren, unter dem Namen der Katholischen Armen wieder  aufnahm. Auch sie mussten die Autorität der Hierarchie anerkennen, ebenso  das alleinige Recht der geweihten Priester, die Sakramente zu spenden,  unabhängig von ihrer moralischen Würdigkeit. Aber anders als bei den  sesshaften Humiliaten wurde ihnen auch das Recht zur Wanderpredigt  zugestanden und dies summarisch für alle Mitglieder der Gemeinschaft durch  päpstliche Vollmacht. Wenn sich nun einzelne Bischöfe beim Papst be-  schwerten, die Katholischen Armen benähmen sich nach ihrer Anerkennung  durch die Kirche immer noch genauso wie die Waldenser, mahnte Innozenz  sie zu Vorsicht und Milde, um das Unkraut nicht mit dem Weizen auszureißen.  50 ... si affermava ... il nuovo principio che la legislazione canonica sui religiosi era  competenza della Sede apostolica, non piü lasciata unicamente alla vigilanza dei vesvovi  diocesani, e pertanto la Curia passava dalla semplice protezione accordata alle case  religiose nei secoli precedenti, e anche dalla approvazione concessa dai papi del sec. XII ai  nuovi Ordini e Congregazioni, ad un diretto intervento ed a una propria elaborazione  dell’ordinamento e della disciplina dei religiosi.“ (Maccarone [wie Anm. 18], 51).  * Vgl. zum Folgenden vor allem Grundmann (wie Anm. 28), 70-127.61 altermava„Gubernator, protector et corrector“  29  und Mönche oder gar alle Christen müssten so leben wie sie. Wenn das gelang,  war Innozenz bereit, solche armen Prediger nicht nur grundsätzlich zuzu-  Jlassen, sondern ihnen auch überall ihre Tätigkeit zu ermöglichen.  Und zu diesem Zweck bot sich nun die bereits bestehende Form des Lebens  in einem ordo _ an, bei der sich Christen durch Gelübde ausdrücklich auf  bestimmte Lebensregeln verpflichteten, ohne dass dadurch andere Christen  ebenfalls an diese Regeln gebunden waren. Das hatte seinen Ausgang im  Grunde schon bei der Entstehung des Mönchtums in der Spätantike  genommen, aber erst in den letzten Jahrhunderten hatte sich — wie wir  sahen — im abendländischen Mönchtum die Vorstellung durchgesetzt, dass es  verschiedene Formen religiösen Lebens nach Regeln geben könne und dass es  zur Kompetenz des Papstes gehöre, solche Regeln und die durch sie  begründeten ordines zu genehmigen.  Doch bisher waren die Päpste in diesem Bereich nur reaktiv tätig geworden.  Sie hatten viele der Bewegungen, die seit dem 10. Jh. das Mönchtum zu  reformieren bemüht waren, unterstützt, indem sie ihre Lebensweise und  Regeln genehmigten und sie vor dem Einfluss von Bischöfen und weltlichen  Gewalten, aber auch der Klöster alter Ordnung schützten. Nun aber begann  das Papsttum, bei der Gründung von Orden selbst aktiv zu werden”® bzw. — um  es korrekter auszudrücken — bestehende religiöse Bewegungen gezielt als  Orden zu organisieren?.  Das begann mit den Humiliaten, einer in Oberitalien verbreiteten  Armutsbewegung, die 1184 gemeinsam mit den Waldensern als Häretiker  verurteilt worden waren, die Innozenz aber 1201 wieder in die Kirche  aufnahm, indem er ihnen eine feste Lebensregel gab. Predigen durften sie  allerdings nur bei den Versammlungen ihrer eigenen Gemeinschaft, wobei sie  sich auf den Bereich sittlicher Ermahnung beschränken sollten und  dogmatische Fragen nicht berühren durften. Doch schon 1208 ging Innozenz  weiter, als er eine Gruppe von Waldensern, die zur Rückkehr in die katholische  Kirche bereit waren, unter dem Namen der Katholischen Armen wieder  aufnahm. Auch sie mussten die Autorität der Hierarchie anerkennen, ebenso  das alleinige Recht der geweihten Priester, die Sakramente zu spenden,  unabhängig von ihrer moralischen Würdigkeit. Aber anders als bei den  sesshaften Humiliaten wurde ihnen auch das Recht zur Wanderpredigt  zugestanden und dies summarisch für alle Mitglieder der Gemeinschaft durch  päpstliche Vollmacht. Wenn sich nun einzelne Bischöfe beim Papst be-  schwerten, die Katholischen Armen benähmen sich nach ihrer Anerkennung  durch die Kirche immer noch genauso wie die Waldenser, mahnte Innozenz  sie zu Vorsicht und Milde, um das Unkraut nicht mit dem Weizen auszureißen.  50 ... si affermava ... il nuovo principio che la legislazione canonica sui religiosi era  competenza della Sede apostolica, non piü lasciata unicamente alla vigilanza dei vesvovi  diocesani, e pertanto la Curia passava dalla semplice protezione accordata alle case  religiose nei secoli precedenti, e anche dalla approvazione concessa dai papi del sec. XII ai  nuovi Ordini e Congregazioni, ad un diretto intervento ed a una propria elaborazione  dell’ordinamento e della disciplina dei religiosi.“ (Maccarone [wie Anm. 18], 51).  * Vgl. zum Folgenden vor allem Grundmann (wie Anm. 28), 70-127.11 PIINCIPIO che la legislazione canon1ıca SU1 religiosi CTa

COompelenza Sede apostolica, 110  — 1900 Jasciata unıcamente alla vigilanza dei VEeSVOVI
diocesanıi, pertanto la CUuna DPassaVa semplice protezione accordata alle Case

religiose nel secoli precedenti, anche approvazlıone dal papı del SC  M 611 al
NUOVI Ordini Congregazlonl, ad diretto intervento ed Ul  Q propria elaborazıone
dell’ordinamento disciplina del religlosi.“ (Maccarone |wıe AnNnm 18] 54)

Vgl Z Folgenden VOT em Grundmann (wıe Anm 28),(
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Aber In diesem Fall blieben seINeE Bemühungen letztlich och vergeblich.
DIie Katholischen rm wurden weiter veriolg verloren Bedeutung, und
die ihrer ECW! wurden In der des Jhs ın andere Orden
überführt, eren Strukturen sich mittlerweile als dauerhafter erwlesen hatten
DIie Humilaten exıistierten War och langer, aber auch S1€e standen bald 1m
Schatten VOIL Zwel ewegungen, deren Konzeption sich als wesentlich
zukunftsträchtiger erwıes der Dominikaner und der Franziskaner. In ihnen
fanden die Bemühungen Innozenz 111 die Integration der TmMUuts-

ewe In die Kirche hre endgültige Gestalt, und ihre Organisatiıon als
Bettelorden (ordınes mendticantes —” führte eiıner revolutionaren Entwicklung In

der Geschichte des abendländischen Mönchtums.
Wir werden uns 1eT 1m Folgenden auf die Entwicklung bei den Franzıs-

kanern konzentrieren, 711 einen, weil bel ihnen das ea der TIMU 1

Zentrum stand, während für den al Dominikus die TIMU VOIL em eın Mittel
WAäI[l, der Predigt die Ketzer Glaubwürdigkeit verleihen. Zum

anderen 6S die Franziskaner, bel enen zuerst die Institution des

Kardinalprotektors eingeführt wurde, HIT deren Entstehung WIT 1ler den
Grund suchen. Und WIT werden feststellen, dass dieser Grund mıiıt der

gerade skizzıerten Entwicklung zusammenhängt: der Integration der TMULS-

CW! In die Kirche Ür ihre Organisatıon ın Orden
HS Wal ohl 1mM Jahr als Franz VO  — Assısı 7U ersien Mal mıiıt einıgen

Gefährten ach Rom kam un! Nn 1908 Erlaubnis Dat, als Wander-
prediger das Evangelium verkünden und €1 In völlige TIMU C
Man kann iragen, inwieweılt sich e3 dessen bewusst WAaT, dass ın den
Jahrzehnten VO schon viele andere ahnlıche Wege gehen versucht
hatten, und ob ıhm vielleicht das Schicksal der Waldenser als warnendes
Beispiel VOIL Augen stand und bewusst vermeiden suchte. Aber ob CS

1U eine reflektierte Einsicht in die Gefährlichkeit WAar, den eigenen Weg
bsolut seizen, oder infach 11ULI die gen der jedenfalls
ınterschied sich VO  — den eısten seıiner Vorganger ıIn der Armutsbewegung
VO  — Anfang 1EC eine entschiedene Kirchlichkeit, für die die nter-

stellung un die Hierarchıie eın unbedingtes Gebot WAarT. Und das machte ihn
In besonderer e1se geeignet für die Plane Innozenz HES der TmuUuts-

CW! einen festen Platz In der Kirche geben
Dıie Entwicklung der VO  . Franziskus angestolßenen eCW einem

Orden 1st oft beschrieben worden?“, und ber ihre Einzelheiten gibt immer
och unterschiedliche Auffassungen. Fest steht, dass zunächst weder Franzıs-
kus och die Kurle die Gründung eines Ordens planten Franziskus WarTr wWI1e

gesagt der Meıinung, dass ihm un seinen Brüdern als Richtschnur das

Evangelhıum genuge und keiner Ordensregeln bedürte, und der Kurıle
wollte INall EFSsi einmal abwarten, wWI1e€e sich die Gemeinschafit entwickelte, und
Wal dann eher gene1gt, ihnen ZU Anschluss eine der bestehenden Formen

mönchischen Lebens Damlit aber stie [$- auf den entschiedenen
Widerstand des Franziskus, der ZWalLl das Mönchtum ıIn seiner bisherigen Form

Vgl John Moorman, history ol the Francıscan er TOoOomM 1fs Or1g1ns the

VYCar B1 Oxford 1968
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31„Gubernator, protecLor el corrector*

akzeptierte, aber celbst entschlossen WAaärl, einen anderen Weg gehen, und
sich amı SC  131e  IC durchsetzte DIie Lebensweilse seiner Gemeinschalit
wurde VO  — den Papsten als eiINe elg10 akzeptiert, €1 allerdings die
Mitglieder der Gemeinschaft darautf verpilichtet, die drel Mönchsgelübde
abzulegen und Franziskus Als ihrem aup Gehorsam eısten, der seinerse1lts
ZU eNorsam gegenuüber dem Apostolischen verpflichtet WAaäl.

Wie schon angedeutet, 1st Gas Verhältnis des Franziskus Kardinal
Hugolino, der dann F ersten Protektor der Franziskaner wurde, DIS heute
umstritten??. Sicher ist, dAass Hugolino auf die Ausgestaltung des Ordens und
seiner ege Einfluss ahm und el ınge einiührte, die nıcht den
ursprünglichen Vorstellungen des Franziskus entsprachen. DıIie Frage ist
aber, oD Franziskus sich €e1 manipulieren je ß und die Neuerungen L1LULI

resignlert hinnehmen IN UuUSSIE oder ob Cr ihnen letztlich selbst zustimmte, weil
einsah, dass die gewandelten Verhältnisse eine stralfere Organıisatiıon

notwendig machten und der Kardinal eshalb mıiıt seinen Bestrebungen Recht
hatte Da die Quellen dieser Frage schweigen oder VO  — modernen Autoren
gegebenenfalls als parteilich angesehen werden, 1st CS entscheidend, welche
Vorstelung I11all VO  er den grundsätzlichen Zielen der beiden Manner und
davon hat, WI1e S1€e sich den tatsaächlichen Verhältnissen stellten, In denen S1€E
sich eianden oder 1n die S1E hineingerleten.

ESs War VOIL em das rasche Wachstum sSCHETr eWELUNG, das Franziskus
VOIL Probleme stellte, die nicht vorausgesehen hatte Je mehr Manner sich
ihm als Brüder anschlossen, UIMMNNSO weniıger konnten S1E alle gemeinsam als
Wanderprediger umherziehen. S1e mussten sich autf verschiedenen Städte und
Regionen verteilen und aiur Absprachen treifen, und dann den Kontakt
untereinander nicht verlieren, ussten S1€E geeignete Maßnahmen
ergteHEN. SO trafen sich zunächst alle Bruüder egelmäßig In SSIS1 und
chufen €e1 1mM Laut der Zeıt dauerhalfte Organisationsstrukturen, deren
Weiterentwicklung spater auch Hugolino beteiligt WAar, der als Protektor selbst
regelmälsig diesen Treifen kam aus denen sich dann die Ordenskapitel
entwickelten.

Allgemein 1St anerkannt, dass Hugolino persönlich eiNe grolse Zuneigung
Z dem Armutsideal des Franzıiıskus empfand, ihn bewunderte und in
teilweise auch nachzuahmen suchte. Wann die beiden sıch Zu ersten Mal
begegneten, 1st uUungeWwIlss, aber die e die Hugolino dann gegenüber der
ewegung einnehmen sollte, zeichnete sich AF EerTsStIenNn Mal ab, als sS1C siıch 1mM
Jahr In Florenz trafen. Franziskus hatte urz UVO beim Kapitel 1n Assısı
se1INeEe Brüder ZU  — apostolischen Arbeit In andere Läander ausgesandt, und
selbst mıt Beispiel voranzugehen sıch entschieden, ach Frankreich

33 Vgl azu neben abatıer (wıe Anm 26) un! Feld Wwıe Anm 27 Lilly Zarncke,
Der Anteil des Kardinals Ugolino der Ausbildung der TEeEI en des eiligen Franz.,
Leipzig Berlin 1930 (Neudruck Hildesheim kOF2Y, Osalın! Brooke, arly Francıscan
GOovernment. FElias Bonaventure, Cambridge 1959, 56—76); Kurt-Victor elge, Franz
VO  — Assısıi und Hugolino VO stla, 1n iM del Convegno StOT1CO internazionale
dell’Accademia ertina sul tema „San Francesco ne ricerca storıca egli ultımı
Ottanta nnı1”, Todi 1971, 159—222; a0Qu ansell]l, Franziskus. Der solidarische Bruder,
Zurich Einsiedeln öln 1984, FOSDOT
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gehen. Aber Hugolino 1e ihn 11U davon ab, we:il wWI1e€e seINE
ewegung der römischen Kurle zahlreiche Gegner habe ET und andere
Kardinäle selen Dereit, ihn dort unterstutzen, aber das onne LU gelingen,
WEe1111 Franziskus selbst In Italien bleibe?*

Wiıl1e Recht damıt hatte, wurde zwel Jahre spater CHEiHC als Franziskus
INS Heilige Land reiste, die uslime AT Christentum ekenren aum
hatte talıen verlassen, eskalierten dort die Auseinandersetzungen
seıinen Mitbrüdern. DIe beiden Vikare, die als sSEINE Vertreter eingesetzt
hatte, üuhrten ein1ıge Neuerungen CHL die nicht seinen Vorstellungen
entsprachen. Eın anderer Bruder bemuhte sich der Kurıe die Erlaubnis,
einen eigenen Orden Nr die Pflege VO  — Aussatziıgen gründen, und der
Bruder Philippus Longus 1e I5 sich VO aps die orge ber die Frauen
übertragen, die sich HTE die Predigt der Franziskaner ekehrt hatten Viele
dieser Frauen wollten 11U Klöster gründen, aber Franziskus hatte sich bisher
strikt dagegen ausgesprochen, dass seine Brüder die bBetreuung dieser Frauen
übernahmen. Einige Brüder, die mıt der Entwicklung nicht einverstanden

rieien ihn aus dem Orient zurück. In Italien ega sich WI1IeEe die
Chronik Jordans VO  — Sachsen berichtet aber nıcht den Unruhestiftern In
seInNeEM Orden, sondern gleich aps Honorlus 1808 HT CS nicht, gleich

ihm hineinzugehen, sondern wartetie ange VOTL der TUr bis der aps
herauskam. annn redete CT ihn und sprach davon, wW1e schwer sel, bei
seinen vielen Geschaäaliten ihm vorzudringen un mı1t ihm sprechen,
WECI1I das notwendig E1 Stattdessen habe inhm der aps viele Papste egeben,
und so ihm 14L heber einen geben, mıt dem Stelle des Papstes die
Angelegenheiten seEINES Ordens hberaten könne ONOT1US II1 Wal eiINver-
standen und übertrug diese Au{fgabe auft die des Franziskus Hugolino,
den Kardinalbischo VO  e st1a In Verhandlungen mıt ihm erreichte Franzıs-
kus auch gleich, dass dem Bruder Philippus die orge ber die AAar Frauen
wieder un der Bruder, der den Aussätzigenorden hatte gründen
wollen, VO  — der urıe verwıesen wurde??. SO wurde Hugolino der

„Frater, nolo quod vadas Ta mMOoNTeES, quon1am MU. prelati SUNT et Hi quı
iıbenter impedirent ona tue religionis 1n curla Romana. EgO autem ei L cardinales, quı
diligimus [Uam religionem libentius protegimus P} adiuvamus 1pSsam, 61 manserI1s 1n
CITCUILTU 1ST1US provinclae.“ zıtıert nach Brooke [wıe Anm 354 681., Anm. 6)

45 „Beatus FrancIlIscus32  Martin Faber  zu gehen. Aber Hugolino hielt ihn nun davon ab, weil —- wie er sagte — seine  Bewegung an der römischen Kurie zahlreiche Gegner habe. Er und andere  Kardinäle seien bereit, ihn dort zu unterstützen, aber das könne nur gelingen,  wenn Franziskus selbst in Italien bleibe?*.  Wie Recht er damit hatte, wurde zwei Jahre später deutlich, als Franziskus  ins Heilige Land reiste, um die Muslime zum Christentum zu bekehren. Kaum  hatte er Italien verlassen, eskalierten dort die Auseinandersetzungen unter  seinen Mitbrüdern. Die beiden Vikare, die er als seine Vertreter eingesetzt  hatte, führten einige Neuerungen ein, die nicht seinen Vorstellungen  entsprachen. Ein anderer Bruder bemühte sich an der Kurie um die Erlaubnis,  einen eigenen Orden für die Pflege von Aussätzigen zu gründen, und der  Bruder Philippus Longus ließ sich vom Papst die Sorge über die Frauen  übertragen, die sich durch die Predigt der Franziskaner bekehrt hatten. Viele  dieser Frauen wollten nun Klöster gründen, aber Franziskus hatte sich bisher  strikt dagegen ausgesprochen, dass seine Brüder die Betreuung dieser Frauen  übernahmen. Einige Brüder, die mit der Entwicklung nicht einverstanden  waren, riefen ihn aus dem Orient zurück. In Italien begab er sich — wie die  Chronik Jordans von Sachsen berichtet — aber nicht zu den Unruhestiftern in  seinem Orden, sondern gleich zu Papst Honorius II. Er wagte es nicht, gleich  zu ihm hineinzugehen, sondern wartete lange vor der Tür, bis der Papst  herauskam. Dann redete er ihn an und sprach davon, wie schwer es sei, bei  seinen vielen Geschäften zu ihm vorzudringen und mit ihm zu sprechen,  wenn das notwendig sei. Stattdessen habe ihm der Papst viele Päpste gegeben,  und er solle ihm nun lieber einen geben, mit dem er an Stelle des Papstes die  Angelegenheiten seines Ordens beraten könne. Honorius II. war einver-  standen und übertrug diese Aufgabe auf die Bitte des Franziskus an Hugolino,  den Kardinalbischof von Ostia. In Verhandlungen mit ihm erreichte Franzis-  kus auch gleich, dass dem Bruder Philippus die Sorge über die „armen Frauen“  wieder entzogen und der Bruder, der den Aussätzigenorden hatte gründen  wollen, von der Kurie verwiesen wurde*”. So wurde Hugolino der erste  *4 _ Frater, nolo quod vadas ultra montes, quoniam multi prelati sunt et alii qui  libenter impedirent bona tue religionis in curia Romana. Ego autem et alii cardinales, qui  diligimus tuam religionem libentius protegimus et adiuvamus ipsam, si manseris in  circuitu istius provinciae.“ (zitiert nach Brooke [wie Anm. 33], 68f., Anm. 6).  35 _ Beatus Franciscus ... rediit in Ytaliam. Et ibi causis turbacionum plenius intellectis  non ad turbatores, sed ad dominum papam Honorium se contulit. Ad fores ergo domini  pape pater humilis iacens cubiculum tanti principis perstrependo pulsare non audebat  sed eius spontaneum eggressum longanimiter expectabat. Quo egresso beatus Franciscus  facto ei reverentia dixit: ‚Pater papa, Deus tibi det pacem!’ At ille: ‚Benedicat tibi Deus,  fili!’ Et beatus Franciscus: ‚Domine, cum sis magnus [dominus] et magnis sepe prepeditus  negotiis, pauperes ad te accessum habere sepe non possunt nec tibi loqui, quociens  necesse habent. Multos mihi papas dedisti. Da unum, cui cum necesse habeo, l1oqui  possim, qui vice tua causas meas et ordinis mei audiat et discuciat.” — Ad quem papa:  ‚Quem vis ut dem tibi, fili?’ — Et ille: ‚Dominum Hostiensem’. Et concessit. Cum ergo  beatus Franciscus domino Hostiensi pape suo causas turbationis sue retulisset, litteras  fratris Philippi in continenti revocavit et frater Iohannes cum suis cum verecundia a curia  est repulsus.“ (Heinrich Boehmer Hrg., Chronica fratris Jordani, Paris 1908, 13-15).  ZKG 115. Band 2004/1-2rediiit In Ytaliam ibı Causıls turbacionum plenius intellect1ıs
L110.  z ad turbatores, sed ad dominumII Honorium contulit fores CISO domin]ı
DaDC humilıs lacens cubiculum antı princIpis perstrependo pulsare 11O.  - audebat
sed 1US SpOoNtaneum CHSICSSUMN longanimiter expectabat. Quo CHICSSO beatus FrancIliscus
acto el reverentlia dixıt: papa Deus tibi det pacem!' At He ‚Benedicat t1bi Deus,
M! ET Deatus Francıscus: ‚Domine, CUu. S1S INagNus |dominus] mMagnıs SCDC prepeditus
negotils, ad habere SCDC 110 DOSSUNL HE tibi Oqui, quOCIeNs
NECESSC habent. ultos mih1 dedisti Da uNnNuUuI, Cul ‚@ 5% 1NECCESSC aDbeo, OquIl
pOossım, quı iCce ua (dUusd>$> INCas Ordinis mel audiat ei discuclat./ YUCIN papa
‚Quem VIS ut dem t1DI, nl? Ht Jle ‚Domınum Hostiensem’. KEt concessit. C um CI9O
beatus Francıscus domino Hostiensi pPapcC S U Causds$s turbatıon1ıs S {1:  (D retulisset, ıtteras
Tatrıs Philippi ıIn continent] revocavıt et Irater Ilohannes FE SU1S CU. verecundla curla
est repulsus.“ (Heinrich Boehmer Hre: Chronica Tatrıs Jordanı, Parıs 19058, 13-15
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Kardinalprotektor der Franziskaner und überhaupt der Ordensprotektor
der Kirchengeschichte.

Der Ablauf der Begegnung, WI1e CL VO  — Jordan VO  . Sachsen rzahlt wird,
g1Dt die amalige Lage des Franziskus gul wieder. Auf die Überwindung der
Widerstände, die sich In seINeTr ewegung rhoben hatten, konnte 11UT

hoffen, WEe1111 CL €l die Unterstutzung ILG die Autorıtat des Papstes und
der Kurıe hatte Und das VOL HB3 deshalb, weil diejenigen HRtGeF seINeN
Brüdern, die seinem illen entgegenstrebten, siıch ebenftalls nter-
stutzung 1FEG die Kurle bemuhten. Angesichts der Streitigkeiten je ß sich die
FEinheit der firanziskanischen ewegung 11UT bewahren, WE die Autoritat
des Franziskus uUurc die Autoriıtat der kirc  ICHEN Hierarchie geschützt
wurde. Und Del einer ewegung, die sich schon vielen Tten EKuropas und
arüber hiINnNaus ausgebreitet S konnte diese Autoriıtat auch nicht mehr
VOIN einem einzelnen Bischof{, sondern L1UTL och VO aps ausgeuübt werden.

Andererseılts wird Aaus den Worten, die Franziskus den aps richtete,
eutlic. dass die Ausübung dieser Autoriıtat Del den Franziskanern 1U

äufig erforderlich WAalrl, dass der aps allein S1E nıicht mehr eisten konnte. DIe
ede VO  _ den „vielen Papsten“ ze1gt, dass das schon dazu eIuhrte dAass
verschiedene CeuUufe der Kurıle sich berechtigt ühlten, Der die Angele-
genheiten der Franziskaner entscheiden. Nicht L1UI die Zanireichen Gegner
der ewegung, sondern auch die streitenden Gruppen In ihr selbst suchten
un! fanden der Kurle ersonen, die ihre jeweligen Anliegen unterstutzten
Wenn das nicht AT Zertall führen sollte dann IMUSSTIE nıcht 11UL In dem
entstehenden Orden, sondern auch der Kurıle eine einheitliche Autoritat
eingeführt werden, die Tür die Belange der Franziıskaner zuständig WAärl.

amı 1st schon ein weılılterer Faktor bei der Ausbildung der Kardinal-
protektorate angedeutet: DIe Protektoren ollten die Orden schlechte
Einflüsse sowohl VO  - innen als auch VO  . außen schützen. Nicht HULE die
Franziskaner, sondern auch andere Orden und relig1löse ewegungen
sowohl 11FE InNnNeTe Streitigkeiten bedroht als auch Urc äußere Gegner, die
ihnen entweder galıZ die Existenzberechtigung bestritten oder zumindest ihre
Tatigkeit einschränken wollten Wenn die Kurıe ennoch bestrebt WAar, solche
Gruppen Iördern, dann ussten die Protektoren ihre Autoritat In €l
Richtungen geltend machen. SO hatte das Amt des Kardinalprotektors VO  —

Anfang das Doppelgesicht, das In Zukunfit immer wieder Auseinander-
setizungen darüber führen sollte, WOTr1INn eigentlich SeIN wahrer Sınn bestand
5>pater wurden iImmer wlieder Klagen darüber laut, dass die Protektoren ihre
Macht bei den Orden missbrauchten und sich ber Gebühr In deren innere
Angelegenheiten einmischten. Dagegen erlie Iß FEL aps Gregor 68 die
„Cunctos Christi Hidelesu36 In der I: den Eingriffen der Protektoren bDel den
Franziskanern SCENAUEC Grenzen ZO$ Dıiese Bestimmungen galten dann bald
auch Tüur die anderen Orden, mMuUusstien allerdings In den kommenden

Abgedruckt bei Bernardino da Sıena, cardinale protettLore negli stitutı religiosi
speclalmente negli Oordini Irancescanı, Florenz 1940, 162—164
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Jahrhunderten VO  — den Papsten immer wieder eingeschärtit werden?”, denn
S1CE wurden regelmälsig übertreten, wobel aufıg die Protektoren VO  —

Mitgliedern der Orden selbst ZuU Eingreifen ihre Oberen aufgefordert
wurden.

Gregor A verwıes In seıner die Protektoren VOTL ern auf ihre

Au{fgabe, die Orden außere Feinde verteidigen. Das Wal natürlich
urc das Wort protecior auch ahe gelegt, aber tatsac.  1C hiels CS In der } 27R

approbierten Franziskanerregel, dass die Brüder sich VO aps immer einen
Kardinal als „gubernator, protecLior ei correcto erbiıtten sollten?®, C5 111US$SS5

1er also auch Befugnisse be1l dem Orden selbst S17 Und
jedenfalls Tanz VO  F SSI1S1, als 6 den aps U1 dıe Beauftragung des
Kardinals Hugolino bat, die ogrölsere Geflahr IUr seine eW VO  — den
Widerständen bei seinen eigenen Bruüudern ausgehen sehen, und auch ıIn

spateren Zeıiten Iasst sich beobachten, dass die Macht VO  } Protektoren
grölsten WAdI[, wWEenNl Orden HIC innere Auseinandersetzungen geschwächt
waren? oder WE In einzelnen Orden die Oberen VOIN vornhereın eiıne
schwache Machtstellung hatten“®.

Dıe Einiführung des Protektors bei den Franziskanern hat ihren Grund also
nicht 1ın einer Manipulatıon des Franziskus UuUrc einen machthungrige
Kardinal und künitigen ap  / sondern in Franziskus’ eigener Einsicht 1ın die
tatsächliche Gefährdung seiıner EW  u Hugolino mMas manches
en:; das nicht den ursprünglichen Absichten des Franziskus entsprach, aber
CI tat dies immer In Reaktion au{ tatsächliche Widerstände, die sich dem ea
entgegenstellten, und auch Franziskus selbst zeıigte sich solange €1:

durchaus empfänglich ür vernünftige Argumente, insbesondere, als darum
g1Nng dem Orden eine feste Struktur geben“

Zur Geschichte der omM  en VO Ordensprotektoren da S]ıena (wie Anm.

36) 3l
haec pCI obedientlam IN1uNgO ministrI1s, ut petant dom1ıno Papad UuNUuUIMN de

sanctiae KOomanae Ecclesiae cardinalibus quı s1it gubernator, proteCc(lLor, el COrTeCLIOT 1ST1US
fraternitatls, ut SCINPECI subditi ei subilect! pedibus eiusdem sanctiae Ecclesiae, stabiles In
Hide catholica pa  m ei humilitatem ei Sanctium evangelium Dominı nOostrı Jesu
Christ], quod MNrmıter Prom1sımus, observemus.“ (zıtlert nach Kajetan SSser, DIie

Opuscula des Franziskus VO  ; Assısı. Neue textkritische Edition, Grotta{ferrata 1989,
371)

Bel den Domikanern hat 1es für das Protektorat (0)81 Kardinal Oliviero
Caärata (1478-151 1) zeigen können (Forte |wie Anm 238 24)

Vgl azu meılıne Ausführungen ZuUrxr der Protektoren bei der Benediktiner-
kongregation der Olivetaner 1n meliner In Kurze erscheinenden Dissertation „Scıpıone
Borghese als Kardinalprotektor“.

4 1 Vgl azu insbesondere elge (wıe Anm 335 der uch keinen wirklichen
Gegensatz zwischen den Intentionen des Franziskus un Hugolinos sieht. iıne durchaus
zutreffende Wiedergabe der damaligen Lage 1st insofern die Legende, die ın diesem
Zusammenhang ın den Chroniken rzahlt wird (vgl Feld |wıe Anm Z 320f Danach
sah Franziskus 1ın einer Vısıon ıne Henne, die S() viele Küken a  e ass S1E s1e nicht alle
1Im Schutz ihrer Flügel bergen konnte Das deutete als Sinnbild des Verhältnisses
zwischen ihm und seinen Mitbrudern un! entschloss sich daraufhin, die Brüder der
org der eiligen Römischen Kirche anzuvertirauen
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Im Ubrigen geht die Entstehung der Kardinalprotektorate VO  e Orden auch
nicht aul die Idee und Inıtlatıve einzelnen Kardinals zurück sondern WarT!

umindest der Sache ACH schon vorher angelegt Schon SEIT Franziskus und
GefTfährten FA ZU ersten Mal die Kurıe gekommen

beiım aps die Erlaubnis TUr ihre Lebensweise erwirken hatten S1IC dort
Unterstutzung 111C einflussreiche ersonen benötigt und erhalten Zuerst
WarTr der Bischo{if Gu1do VO  e SSIS1 der sıch gerade der Kurle au  1€ und
der ihnen dann Zugang verschalite 77 Kardinal ONannes VO  — ST{ Paul dem
Grolspönitentlar der Kirche“*“ der VON manchen schon als der
Kardinalprotektor der Franziskaner angesehen wird“ Johannes coll zunaäachst
versucht en Franziskus ZUL Annahme der bestehenden Mönchs-
regeln veranlassen aber als damit auf dessen entschiedenen Widerstand
stie s vertrat er ihr Anliegen VOTL aps TIMNOZENZ 111 Kıniıge Kardinäle rhoben
WarTr Bedenken, weil diese Lebenswelse TECU SCI und ber mMenscCc  1C Kraite
gehe, aber auf die Fürsprache des Kardinals Johannes wurde SIC SC  1e  ich
VO aps zunaäachst MUNAdlıIıCc genehmigt.

Johannes VO  . S51 Paul starb und 1st nıiıcht klar ob gleich danach C111

anderer Kardinal Rolle als Anwalt der franziskanischen Gemeinschaft
übernahm DIe Franziskaner siıch damals auch offensichtlich auf die

VO  H verschiedenen Kardinälen die ihnen wohlgesonnen und erst
allmählich Iratl ihnen Hugolino VO sS{t31Aa den Vordergrund bis C5 sich
sch ıe  1C als zweckmälsig PCTWICS dass der aps INn DA besonderen
Beaultragten für den Orden

In äahnlicher Weılise scheint CS auch schon VO ZUr Einrichtung
Protektorenamts bel den Katholischen rTmen gekommen SCII ennn ihr
Führer Durandus VO u€esSCa erwähnt nicht 1U mehrere Kardinäle die

Gemeinschaft IMS FZIEe sondern auch Kardinal LeoO
Brancaleone als denjenigen den sich ZU Protektor und esonderen
Korrektor rwaählt habe DIie UÜbernahme VO  w Schutz- und Aufsichtsver-

Vgl azu un ZU Folgenden Grundmann wıe Anm 28) L 02133 elge (wıe
Anm 33) SE 179 ılliel Thomson The arhes Cardinal Protectors OT the
Francıiıscan Order Study Administrative History )—=+ SMRH 1772)

hier DA z
43 VO  > Thomson (wıe Anm 42) I17 Anm 45

Thomson (wıe Anm 42) 38{1 elge (wıe Anm 33) 179 183
Yperaspıistem NOSITUM dominum Leonem titulı Ssancie CTUCIS Iherusalem

presbiterum cardinalem (Ul hOcC ODUS PTODOSUMNMUS destinandum specialiter eligo
Deus OMNIDOTENS U1LU:! est IN1NE datum oOopumum et perfectum collaudetur

IN tempore QJU1 cordis ei Tatrum 1DS1US venerabilium dominorum cardinalium
domini Pelagli domin! icholay dominı tephanı domini uale dominı Iohannıs de
Columpna el alıorum elitus INSPITaVIL ut nobis amıcarenftur 1DS1US reverenua el zıt
nach Christine Thouzellier Hrg ba Une Nn athare le Liber cCoOonitra Manicheos de
Durand de Huesca Louvaın 1964 82—-84 Lesart Vgl elge WI1IC Anm S 181) Das hier
verwendete UNEDCAOTLOTTNP 1ST die griechische Übersetzung des Wortes „DTrOoTt vgl Ps

un! nach der Septuagınta un Vulgata DIie Schrift des Durandus 1ST WarT TST nach
1223 entstanden Leo Brancaleone Waäal ber schon Kardinal als die Katholischen Armen
1208 ihre kirchliche Anerkennung erhielten (S 30) annn Iso schon ihr Protektor
SCWESCHN C411 bevor CS dieses Amt bei den Franziskanern gab
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hältnissen ber CU«C geistliche Gemeinschafiten 111e Kardinäle lag OlTIeNDar
1ın der T uft*© Es hatte sich gezelgt, dass Armutsbewegungen leicht 1n die
Haresıie abgleiten konnten, und deshalb WarT die Kurıe se1t NNOZENZ 111
bemuht, solche ewegungen unter besondere UISIC. tellen

annn Wal S1E aber auch bereit, diese ewegungen In Schutz nehmen,
WEC1111 S1Ee VO  — anderer Cire In der Kirche Immer och Angriffen ausgesetzt

Und das eschah In der Folgezeit auch bel den Franziskanern nicht
selten. DIie eTISIEN Mitglieder des Ordens, die auf ihren Missionsreisen ach
Frankreich und Deutschland kamen, gerleten dort chnell In den Verdacht der
KetzereIl, und WarT der Protektor Hugolino, der ihnen bel Honorl1lus 111 einen
Schutzbrie erwirkte, In dem der aps erklärte, ihre Lehre sSE1 katholisch und
ihre Gemeinschaft SI VOINl der römischen Kıirche anerkannt“*”. Franziskus
selbst soll ZW al solche Schutzbriefe SEWESCH se1n, denn Warl der
Meınung, dass seıne Bruder eher die Auswelsung 3rc Ortliche Bischoöfe In
CM hinnehmen als sich1r den Appell ine hOöhere Nnstanz S1E
wehren ollten Dennoch wandten sich ein1ıge Brüder den Protektor, und
Hugolino scheint nicht eingesehen €a WIESO (51: Jer nicht helfen sollte,

doch helfen konnte.
Zumal der Streit der Franziskaner miı1t Bisch6fen und Klerus ohl schon

3eT einen Hintergrund hatte, der In der Folgezeit einem Dauerkonflikt muiıt
weitreichenden Folgen iuhren sollte Schon die Waldenser scheinen Ja den
TIeN ihrer Predigt VO Klerus als unerwunschte Konkurrenz angesehen
worden semm, nıcht I1UT, we:il S1€e Priestern und Mönchen ihren Reichtum
vorwarien, sondern auch weil das Volk ihren Predigten tromte und die
bisherigen Seelsorger wenıger Zulauf hatten. Da Wal der Vorwurt der areslie

die Waldenser gerade recht gekommen.
Im Grunde bedeuteten aber die Angehörigen der Bettelorden überall dort,

SIE hinkamen, für den etablierten Klerus eiINe anhnnlıche Konkurrenz wW1e
UVO die Waldenser, 11UTL mı1t dem Unterschied, dass die Bettelorden 1U mı1t
der Rückendeckung der Papste aulftraten und sich dadurch die Gewichte 1n
dem Konflikt verschoben. Durch das Spatmittelalter zieht sich In der
lateinischen Kirche der Kampf zwischen den Bettelorden und dem Pfarrklerus

die ompetenzen 1ın der Seelsorge. In jeder Stadt, 1ın der die Franzıskaner
oder Dominikaner sich niederlielsen, wehrten sich die Pfarrer dagegen, dass S1E
dort eigene Kirchen bauten und Gottesdienste abhielten, denen die eute
ebenso gul gehen konnten WI1Ee ıIn ihre Pfarrkirchen Die Ordensleute predigten
und spendeten die Sakramente, S1E beerdigten Stadtbürger aut den Friedhöfen
ihrer Klöster und nahmen aTiur eDuhNren und Stiftungen/die
ohl den Pfarreien zugeflossen waren Und Ss1Ee konnten das es en weil die
Papste ın dem Streit zume1lst A111 ihrer eıte standen und ihnen iImmer wieder
Privilegien verliehen, mıt denen ihnen die Seelsorgstäatigkeıit In den Pfarreien
ausdruücklich rlaubt wurde. k 754 gab aps NNOZEeNZ einmal dem Druck
des Weltklerus ach und widerriel ın der Bulle {s1 AanımMarum den ogrölsten eil
dieser Privilegien. Als aber wenige Jage spater Starb. manche In
den Bettelorden das als Gottesurteil, UuIMNlsO mehr, als seInNeM Nach{folger der

Vgl Hofmeister wıe ANM 60), 4261 437
elge (wle Anm 331 1931
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Protektor der Franziskaner ewäahlt wurde, Kardıinal Rainald VO  e Segn1ı der als
aps Alexander das Protektorat ber den Orden beibehielt und die
cofort widerrief*®

DIe Papste hielten die Seelsorge 1UTrc die Bettelorden Tüur wirkungsvoller,
und das ohl insgesamt recht*?. Nun, nachdem die Gelahr der areslie In
der Armutsbewegung MT die Organısatıon ın Orden ebannt VWAal, lag
eshalb 1mM Interesse der Papste, die Prediger unterstutzen,
zumal S1E sıch aul diese PISE auch deren besondere Loyalität sicherten. enn
die Orden ihrerseits viel stärker VO Papsttum abhängig als die Bischöfe
un der Weltklerus Ihre Exı1ıstenz als überdiözesane geistliche Geme1lin-
schaften Wart! angewlesen aul die Unteroranung unter ine überdiözesane
kirchliche Autorıitat, nıicht 1UTFr, S1Ee 1m Streıit miıt ortlichen Vertretern der
Hierarchie schützen, sondern auch, Streitigkeiten 1n den eıgeNeEN
Reihen bewaltigen können. ennn solche gab CS gerade bel den Franzıs-
kanern reichlich schon bei den Mönchen der Iruheren Jahrhunderte
das Streben ach christlicher Vollkommenheit immer wieder erbitterten
Auseinandersetzungen und Spaltungen geführt, machte 1U paradoxer-
WEISE gerade die Bemuhung TIMU unemu die Franziskaner einem
besonders streitsüchtigen Orden Auch bei ihnen entwickelte sich die leiche
Problematik WI1e bel anderen Armutsbewegungen: Der Anspruch, das
Evangelium adıkal verwirklichen, Tuührte einer Frontstellung gegenüber
denen, die — für wenı8ger adikal 1e€ SO Tachte die Versuchung mıt
sich, sich anderen Christen überlegen fühlen, und das nıcht L1UTL außerhalb,
sondern auch innerhalb des eıgenen Ordens.

DIe geschichtstheologischen Thesen VOIN Joachim VO  0 Flıore fanden
den Franzıskanern 1N€e grolßse Verbreitung, weil Ila  - danach Franziskus als
den VO  a OtTT gesandten Propheten eINes Weltalters ansehen konnte??,
un das 1e s viele eTSsTt recht glauben, dass INa  w bei der Verwirklichung se1nNes
Ideals auch nicht die kleinsten OMpromı1sse eingehen urie Aber schon ber
die SCHAUC Gestalt des Ideals sıch die Franziskaner gal nicht eINIE. Dıe
Auseinandersetzungen bDer die richtige Interpretation VO  - Franzıskus’
Absichten hatten Ja schon dessen Lebzeiten begonnen, und S1E verschärften

Vgl ZUT besonders intensiven Unterstützung Alexanders Tür die Bettelorden 1Im
Streıt mıiıt em Weltklerus Thomson (wıe Anm. 42), 6375 DıIie wechselnden Erlasse
der Papste H dieser Auseinandersetzung lösten übrigens die Diskussion über die
Un{ifehlbarkeit des Papstes dus, vgl Brıan Tierney, Origins o1 apa Infallibility
O13 UudY the ONCEDIS f Infallibility, Sovereignty anı 'adıtıon In the
1ddle Ages, Leiden F&:72; SOWI1E OSEe Ratzınger, Der Einfluss des Bettelordensstreits auf
die Entwicklung der Te VO päpstlichen Universalprimat, besonderer
Berucksichtigung des eiligen Bonaventura, 1n Johann Auer, ermann olk Hrg.)
Theologie In Geschichte un Gegenwart. München IS GSZiTIn

Dass uch die en annn gerade UrC. ihre Beliebtheit In den GENUSS VO

Spenden un! regelmälsigen Einkünften kamen und ihr Armutsideal dadurch 1Im Lauf der
Zeıt mehr un mehr In rage gestellt wurde, ste auf einem anderen

azu Mar]jorl1e Reeves, The Influence of Prophecy 1n the later 1iddle Ages
Study In Joachimism, Oxford 1969, darın über die Franziskaner 175—241; Ernst BenZz,
Ecclesia Spiritualis. Kirchenidee und Geschichtstheologie der Iranziskanischen Reforma-
t1on, Stuttgart 1964
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sich, Je mehr der Orden bei SPINET. Ausbreitung 1n Siıtuationen gerlet, die der
Grüunder nıicht vorausgesehen hatte DIe UÜbernahme VO  - Verpflichtungen In
der Seelsorge, die Organısatıon der Ausbildung 1m Orden, der ezug VO

lesten Hausern uhrten och 1mM ZU[r Protestbewegung der Spirıtualen,
die den Prn des Ideals 1ın der radikalen TMU und Ungebundenheit sahen.
Gerade den Spiritualen die een Joachims VO  3 Fıore besonders
populär, denn S1€e lieferten ihnen Argumente 1m amp ihre Gegner,
denen S1Ce vorwarien, sich den göttlichen Heilsplan versündigen,
WCI111 S1E sich die Verhältnisse anpassten, die dem Ve:  N  L Weltalter
angehörten. Und als nde des Jhs die Papste der gemäßigten Richtung
1M Orden : S1eg verhalfen beriefen sıch die radıkalsten unfter den
Spiritualen darauf dass 1mM Zeitalter des Heiligen Gelstes die Herrschaft
des Papsttums In der Kirche ATı die geistliche Herrschafit der Mönche
abgelöst worden se1 und die Papste keın Recht haäatten, über den Orden
verfügen. Das Wal für die Papste und den grölsten eil der Christenheit nıcht
akzeptabel, und kam bel den Franziskanern doch och einmal ZUL

Abspaltung einer häretischen Gruppe der Fratizellen.
Aber auch danach gingen die Auseinandersetzungen innerhalb des Ordens

ber die richtige Interpretation der Absichten ihres Gründers weiter. Am nde
des Jhs formierte sich die ewegung der Observanten, die CIHEeUt die
HCST ursprünglichen TMU und ZUr wortlichen Beachtung der ege
des Franziskus versuchte. Nur forderten die Observanten 18888 nıcht mehr,
dass alle anderen sich ihnen ansc  1elsen ussten IET diesen Umständen
fanden sich die Papste dann bereit, einzelne OonNnvente genehmigen, die
ach der Observanz lebten Als diese ONvente aber Immer
zahlreıcher wurden, kam ZUTr gleichen Entwicklung WI1e bel den Kloster-
reiormen des Hochmittelalters: Es erwıes sıch als notwendig, die reformierten
Konvente organisatorisch VO  — den uübrıgen irennen Irotz er Versuche,
die Einheit des Ordens bewahren, vertieite sich die Kluft 1m Immer
mehr, HIS c  1e  ich 15417 aps LeO nıichts anderes übrig 16 als die
Franziskaner endgültig In Zzwel verschiedene Orden, die Observanten und die
Konventualen, aufzuspalten, denen wen1g spater och die Kapuziner als
dritter firanziskanischer Orden hinzukamen.

In all diesen Streitigkeiten zeigte sich, dass kein Orden sehr auf die
Autoritat des Papsttums angewlesen WarT WI1eEe die Franziskaner. Und deshalb 1st
s kein Zufall dass das Amt des Kardinalprotektors gerade bei ihnen entstand.
Franz VOINl SSIS1 hatte seinerzeıt festgestellt, dass sich ıIn den Anliegen seiner
Gemeinschaft oft den aps wenden mUusste, ass dieser damıt überlastet
WAarl, und ihn eshalb gebeten, einen seiner Mitarbeiter fuür solche Fragen
delegieren. Zwar ussten auch spater och die großen Konflikte der
Franzıskaner mıiıt dem Weltklerus und 1mM eigenen Orden Urc papstliche
Bullen entschieden werden, aber diese Entscheidungen wurden 1U VO  - den
Protektoren mıt vorbereitet, die außerdem mıiıt den wenıger wichtigen
Angelegenheiten efasst

ö5 { Dıiese Entwicklungen hat mit grolser arhen der Bonaventura analysiert. Vgl
Schreiner wıe Anm. 16), 25 33385
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In chieser Hinsıiıcht 1st och viel Forschungsarbeit leisten?“, aber auf einen
Bereich SOl ]1er och eingegangen werden, we:il schon bei der Entstehung
des Franziskanerprotektorats eine grolse pielte und weıteres Licht auf
ciese Entstehung wirit HS 1st vielleicht bezeichnend, dass die modernen
Kritiker des ersten Protektors Hugolino dessen ingriffe in den Orden dort
wenıgsten kritisiert aben, S1E intensivsten und auf den grölsten
Widerstand des Franziskus stießen: bei der Eingliederung des weılıblichen
Zweı1gs In den Franziskanerorden.

EKSs hatte siıch chnell gezelgt, dass die Predigt der Bettelorden bei Frauen
SCHNAUSO viel Wirkung zeigte WI1IE bei annern. Das lag auch durchaus In der
Absicht der Ordensleute, die dann allerdings bald VOF dem Problem standen,
Wäads dus$s den Frauen werden sollte die sich 1U einem radikalen Leben ach
dem Evangelium entschlossen hatten. ennn WarTr klar, dass S1E das nıcht ıIn
der gleichen eIsE [un konnten wI1e die Manner. Sie konnten sich schwerlich
ihren Lebensunterhalt Urc Oflfentliches Betteln verdienen, sondern uUussien
In geschlossenen Klöstern eben, und S1E dort tür die Spendung der
Sakramente auf Priester angewlesen, die VO  } außen kamen. Dıe ZzZanhnlreıchen
Frauen, die ıIn 5d117Z Europa auf die Predigt der Bettelorden hin Klöster
gründeten oder ründen wollten, erwarteten Oft ihre wirtschaftliche AD
sicherung, zumındest aber ihre seelsorgerische Betreuung VO  —; den Franzıs-
kanern und Domiminikanern. amı stießen S1e aber auft außersten Widerwillen
In beiden Orden, INna  wr solche Verpllichtungen als Behinderung der
apostolischen Ungebundenheit ansah Hs dann die Papste, die In einem
langen Prozess die Verpflichtung der mannlichen Ordenszweige durchsetzten,
die Frauenklöster betreuen, und die damit die weiblichen Zweige eigentlich
ETST schufen??.

Im Fall der Franziskaner diesem Prozess wesentlich die
Kardinalprotektoren beteiligt. Eine der ersten Aktivitäten des Kardinals
Hugolino WarTr och bevor Protektor wurde seine orge TÜr die
zahlreichen geistlichen Gememinschaften VO  a Frauen, die sich 1Im Rahmen der
Armutsbewegung In Mittelitalien gebilde hatten. HTr sicherte ihre Exıistenz In
den Klöstern, lasste S1e Urc eiNe gemeiInsame ege einem Orden
3908881 und WarT bestrebt, S1e ITE Iranziskanische Seelsorger und
Visiıtatoren betreuen lassen. amı aber biss bei Franzıskus auftf Granıiıt
enn seiner Beziehung ZUrT hl Klara VO  : SSISI und ihrem Kloster
5. Damı1ano wollte der Begrunder der „minderen Brüder“ auf keinen Fall
mMindere Schwestern, und als Amtshandlung hatte 1220 der Protektor
ugolino auft cSeE1nNn Verlangen alur SOISCH, dass dem Bruder Philippus die
orge über die Frauen wleder wurde, die sich waährend
Franziskus’ Abwesenheit hatte übertragen lassen?*. och WarT diese Beaut-
ragung mıt Wiıssen und Billigung VO  — Hugolino geschehen, der seine Pläne
u ZWarTr zuruckstellte, S1E aber solort wleder auilnahm, nachdem Franziskus

Einen gewissen Einblick bieten bisher I}1U die Arbeiten VO  — Thomson wıe Anm
42) un da S]ıena (wlie Anm 36)59 Ausführlich dargestellt 1sSt dieser Prozess bei Grundmann wıe Anm 28) F00..348

ben Vgl Grundmann Anm 28), 2631
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S gestorben und CF 12 als Gregor FAr aps gewählt worden WArL. ES
ist er nicht der OTt. das 1U folgende zahe Rıngen zwischen den Papsten
und den Organen des Ordens darzustellen””? Wichtig 1ST HUuFX; dass die
Protektoren €l iImmer aufi der eıte der Frauen und der Papste standen, HIis
auft einen kurzen eıtraum zwischen 1261 und 1265; alc die Klarissen, WI1E der
Frauenorden inzwischen hiels, einen eigenen Kardinalprotektor bekommen
hatten In dieser Sıtuation uüubernahm der Protektor des männlichen Zweıgs,
Kardinal Glovannı Gaetano Orsın1l, solfort den Standpunkt se1iNeESs Ordens und
hes alle Franziskaner Aaus den Frauenklöstern abziehen. och das führtex
Streit mıiıt dem Protektor der Klarıssen, der chnell VOIL den ap
wurde. Urban sa auch bald e1n, dass I1la  — die Frauenklöster nicht ohne
Seelsorger lassen ONnnNe und dass das beste Mittel dazu sel, die Protektorate der
beiden Orden wieder vereinıgen. SO wurde schon 1263 Kardinal Orsinı
auch ZU. Protektor der Klarıssen ernannt und ıhm die Au{figabe übertragen,
für Seelsorger In den Frauenkloöstern SUISCIL: Das hätten somıt nıcht
unbedingt Franziskaner sSe1IN mMUSSeEN, aber Orsini schwenkte 1U und
sorgte aIur, dass 1ISC die Mitglieder des männlichen Zweıgs überall die
5Sorge 1Ur die Klarissenklöster übernahmen, DIs ihnen 1297 auch O1H71e
wieder die CUTd monialıum übertragen wurde und S1E dies SC  IC  IC
akzeptierten.

Der Protektor behielt allerdings die esamtverantwortung für die Klarıs-
5SCH,; den 7weıten Orden, und übrigens auıch für den Drıtten Orden, die
angeschlossenen Laiengemeinschaften, deren Betreuung VO  — den Brüdern
des FErsten Ordens ebentalls nicht immer SCHI üubernommen wurde?®. Der
Zweiıite und der Drıtte Orden konnten ohne die einer 3äaulseren Autoritat
och weniger ex1istieren als der Tsie Orden, die ursprünglichen Franziskaner.

ES stellt sıch 1U allerdings die Frage, aru bel dem zweıten großsen
Bettelorden, den Dominikanern, das Amt des Kardinalprotektors erst viel
spater, nde des IS eingeführt wurde?‘. Hıerzu 1St zunächst
bemerken, dass aııch die dauerhafte Inkorporation VOINl Frauenklöstern 1n den
Dominikanerorden das Werk eines Kardinals WAaIl, Hugos VO  — ST Cher, dem
diese Aufgabe 352 VOI ap NRO ZeNZ übertragen wurde und der S1E In

wenıgen Jahren löste?® ohne €1 den offiziellen Titel eines Protektors
iragen. Ansonsten wird 198821  = ohl können, dass niolge ihrer

azu Grundmann (wıe Anm 28) 235284 un 13317 FIIT Tätigkeit
Hugolinos siehe uch Zarncke (wıe Anm. 53 D FT Zarncke omMm dem chluss,
ass eigentlich Hugolino als Gründer des weiblichen Zweılgs der Franziskaner gelten
111US$5

Vgl Moorman (wie Anm. 323} 216 die (0)8 der Protektoren Iur den Dritten
en ebentfalls schon auf ugolino von egn] zurückgeht, en uch die
Untersuchungen Zarnckes Anm 5E 8—-1 N1C. klären können. Jedenfalls
wurde der Protektor der Franziskaner uch gelegentlich als „pProteCcLOT tr1ıum ordinum“
bezeichnet (He Holzapfel, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens,
reiburg 1909, 175)

DIie etTs rwahnung eines Kardinalprotektors bei den Dominikanern sich In
den en des Generalkapitels VO  - 1376 Vgl azu (wıe An  3 2

Vgl Grundmann (wıe Anm 28) 289—-295
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4 1„Gubernator, e1 CoOrrector.  D

Ausrichtung und Inneren Struktur die Dominikaner weniıger Lenkung HIL
eine außere Autoriıitat brauchten AI die Franziıskaner. Im Mittelpunkt ihres
Ideals stand nıcht die radıkale TMUuTr, sondern die Predigt, und VO  n Anfang
wurde die gesamte Organıisatıon des Ordens darauf ausgerichtet, diesem Ziel

dienen. Fur das Leben In den Klöstern galt die alte Augustinusregel, un! Tur
den überregionalen Zusammenhalt wurden Ordenskonstitutionen eschaf[-
fen, deren EMHiektivität bald beruhmt WAaIl, dass zumiıindest In den ersten
Jahrzehnten eın besonderer Beaultragter des Papstes für den Orden nıcht
nöt1g wWar

Dafuüur wurden aber inzwischen Kardinalprotektoren auch bel anderen
Orden eingeführt®”. Der interessanteste Fall 1st €1 onl der der Augusti-
nereremıiıten, weil BT eın Orden VO  &n seInNeEM Protektor überhaupt erst
gegründet wurde®*. Dıie Augustinereremiten behaupteten WAarTr spater ange
Zeıt hartnäckig, S1€e selen VO Augustinus selbst gegründet worden, In
Wirklichkei entstanden S1E aber ETST In der Miıtte des AnS HIC den
Zusammenschluss mehrerer Kongregationen VOIN TEIIHTeTN 1n Italien. Ihr
ame ruhrt eT, dass S1E damals A1it die Regel verplflichtet wurden, die
Augustinus 1mM ahrhundert Tur das Zusammenleben VO  k Klerikern und
religiösen Lalıen In SeINeTr Bischofsstadt 1ppO verlasst hatte Diese ege hatte
In der ateinischen Kirche iImmMmer grolses Ansehen und ihre NISTENZ
neben der Benediktregel hatte mıiıt dazu beigetragen, dass sich niemals das
ea eINES völlig einheitlichen Mönchtums durchgesetzt hatte Dıe Augusti-
nusregel erwıies siıch als besonders geelgnet iuür religiöse Vereinigungen, die
kein intensiıves Gemeinschaitsieben führen wollten Oder konnten, WI1e In
den Benediktinerklöstern ublich Wa  = Das galt für Kleriker und führte 1m
ISI ZU  —_- Entstehung der Augustinerchorherren. Es konnte aber auch Tür
TeMmMIEN gelten, WECI111 S1E sich zusammenschlossen. Und der organisatorische
Zusammenschluss VO  — TeEMILEN ın Orden wurde spatestens ach dem
Laterankonzil VO  — der romıschen Kurle intensIiv betrieben.

DIe Beschlüsse des Konzils hatten Ja der Kurie den Anlass egeben, eINeEe
durchgreifende Systematisierung des Moönchslebens betreiben®“. Neben
den bereits bestehenden Orden ollten 1U auch alle anderen Klöster und
MoOnche organisatorischen Einheiten zusammengeschlossen werden,
deren Abte sich dann reifen und als Vertreter eINES Ordo verstehen würden.
Das War natürlich gerade bei Eremiten eINE schwierige Au{fgabe, die aber
insofern erleichtert WAaTIl, als sich viele TeINıTECHN schon kleineren Einheiten
verbunden hatten und atıch aufıg bereıits In gemeinsamen ausern lebten

Interessanterweise erreichte ber spater die ac des Protektors bei den
Dominkanern einen Höhepunkt, als 1500 der en IC Reiormbewegungen
gespalten un seiıne Zentralgewalt geschwächt Wädl. azu Anm

azu Philipp Hofmeister OSB Die Kardinalprotektoren der Ordensleute In:
TThQ 1472 1962) 425—464, bes 43 1—446

Das Folgende {1ulst In erster Linıe auf Francıs Roth, Cardinal Rıchard Nıba.
17S Protector OI the Augustinlan Order (  3-1  4, 1771 Aug (L) 4952) 26-—60U,
kO8Ss159 und 230-247; 1953) D3 und 283—313; 1954) }
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1 244 entstand dann 1ne Kongregatıion er TrTemiıten In der Toskana, die VO  —

aps Innozenz Destatigt wurde, der ihnen die Augustinusregel gab S1E
direkt dem Heiligen unterstellte und ihnen Privilegien gegenüber den
Diözesanbischöfen verlieh, w1e S1€E auch die Bettelorden hatten. Aulserdem
erhielten sS1e einen gemeiInsamen Oberen und als Stutzpunkt In Rom das
Kloster Marla de| Popolo, In dem spater der Augustinereremıit Martın Luther
bel seinem Omiıschen Aufenthalt wohnen sollte

Fur die Überlassung dieses Klosters 1ir die Franziskaner, denen CS UVO

gehört hatte, hatte Kardinal Richard Annıibaldi gJESOTZEL, der VO aps
beauftragt worden WAalfl, die ründung der toskanischen Eremitenkongrega-
t1on durchzuführen un der SOM ihrem Protektor wurde. DIie Kon-
gregation breitete siıch 1U chnell auch In anderen Ländern dus$s und wurde
1256 mıt vier weılteren ıtahenıiıschen Eremitenkongregationen einem
Orden vereinıgt. Das Vereinigungskapitel In Marıa del Popolo wWarT VOon aps
Alexander einberufen worden, der danach die Ergebnisse In einer
bestätigte, geleitet wurde das Kapitel aber VO  — Kardinal Annıibaldı, der dem

Orden auch seinen Namen gab „Ordo Eremitarum Sanctı Augustin1“”.
Allerdings gaben die me1listen Mitglieder des Ordens TI ihr
Eremitendasein auf, Og! In gemeInsame onvente In den Staädten und
wıdmeten sich der Seelsorge. Das entsprach den Wuüunschen des Papstes und
des Protektors, die er das erfolgreiche Modell der Bettelorden auf andere
Moönche übertrugen, ungeachtet dessen, dass 1U die Franziskaner und
Dominikaner die Augustinereremiten vielerorts als Konkurrenz empfanden,

den ersten Bettelorden 31S0 SCHNAUSO QZ1nNg, wW1e wenige Jahrzehnte VO
dem Weltklerus mıt ihnen.

Dıe Hauptlast bei der ründung und Leıtung der Augustinereremiten rug
In jenen Jahren eindeutig Kardinal Annibaldi®”, dem alur VO  — den Papsten
die gleichen Vollmachten wWI1e dem Protektor der Franziskaner gegeben
worden DIie zahlreiıchen päpstlichen Bullen für die Augustinererem1-
ten wurden VO  — ihm vorbereitet, und SOr 7IEe siıch INntens1v für die
Ausbreitung des Ordens eın Andererseits neligte schon dazu, sich In die
Leıtung des Ordens auch da einzumischen, dessen Urgane selbstständig
hätten handeln können, Was dazu führte, dass der dritte Ordensgeneral VOoO  s
seinem Amt zurücktrat.

Das Beispiel der Augustinereremiten zeıgt, dass die Papste 1ın der Miıtte des
Jhs endgültig VO  an einer reaktiven einer aktıyven bel der Gründung

un Gestaltung VO  - Orden übergegangen | 336 versuchte aps
Benedikt X11 7 Tür die alten Benediktinerklöster eın Provinzsystem
einzuführen. Zwar ließen sıch die Bestimmungen seiner Reformbulle letztlich
nicht durchsetzen, weil die Autonomietraditionen der einzelnen Klöster
stark waren®*, aber alur entstanden bald den Benediktinern selbst
Reformkongregationen, die überregionale Leitungsstrukturen ausbıldeten
un: die Politik der Papste bestätigten und unterstutzten

63 7u Annıbaldis Amtsführung Roth (wıe Anm 61) 1953) AA
Zu diesem Vorgang Franz Felten, DIie Ordensreformen Benedikts XI unter

institutionengeschichtlichem Aspekt, 1n Melville (wıe Anm 16), 369—435
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„Gubernator, PTrOLECLOT 1 COrrector‘

Zu eınNnem wesentlichen Helfer bel dieser Politik entwickelten sich die
Kardinalprotektoren. Wenn die Oompetenzen der Protektoren auch In
spateren Jahrhunderten Immer relatıiv unscharf umschrieben lieben
ang das infach mıt der Entstehung des MmtiesL  }, bel der die Papste
ursprünglich hre Vollgewalt ber die Monche autl die Kardinäle delegiert
hatten, weil S1€e selbst nicht mehr genugen Zeıit hatten, sıch mıt den iImmer
zahlreıiıcher werdenden Orden befassen. In der ohl CeTStIEN Ernennungs-

TUr einen Kardinalprotektor übertrug 1263 aps Urban dem Kardinal
Glovannı Gaetano Orsıinı das Recht, als Protektor der Franziskaners tiun
un anzuordnen, Was ihm Z Wohl des Ordens nOt1g erscheine®?. Wenn
besonders wichtige Angelegenheiten VO  — Orden auch weiterhin Urc
papstliche Bullen gerege wurden, dann weniıger eshalb weil die Papste
den Kardinälen nıcht Tauten, sondern VOTLT em, we:il dafür die Autoritat CIH€es
Kardimails nicht ausreichte.

DIie Franziskanerregel hatte Ja ursprunglich VO  M „gubernator, ProteCLOT el
Corrector gesprochen®®, und die Einschräaänkung aul den Namen und die
Funktion eINES Protektors eschah N spater. PBHR tellte sich bald heraus,
dass manche Kardinäale eher viel Zeıit für die Orden hatten. Jedentalls Wadl
bei vielen Protektoren beobachten, dass S1E sich 1n die Angelegenheiten
ihrer Orden auch dann einschalteten, VWCI1 diese S1€e durchaus selbst
bewältigen konnten. Einzelne Ordensmitglieder oder arteıen ıIn den Orden,
die siıch die Autoriıtat der Oberen nıicht durchsetzen konnten,
leicht bereit, die Protektoren ihr Eingreifen bitten, und für die Kardinäle
Dot sich 737er eINe Möglichkeit, Patronage ben und dadurch ihren
persönlichen Einfluss vergrößern. DIe Oberen wlilederum konnten
solche Eingriffe L1UTE den aps appellieren. SO ließen die Papste In den
lolgenden Jahrhunderten Immer wlieder Erlasse ergehen, In denen S1E sich auf
den 1U eingebürgerten amen protectior beriefen und versuchten, die
Oompetenzen der Protektoren a111 die Angelegenheiten einzugrenzen, In
denen die Orden tatsac  C der VO  — aulsen bedurften Nur bel olchen
Gelegenheiten bemuhten sich die Papste dann auch, den Umfang dieser
Kompetenzen SCNAUCT beschreiben®”. Aber weil die verschiedenen Orden
Je nachdem mehr oder weniger VOIN außen brauchten, WaT! iıne
einheitliche egelung N1e€e erreichen und ussten iIımmer wieder Sonder-
bestimmungen für einzelne Orden geschalffen werden.

1586 gründete dann S1IXTIUS die Kongregation Tür die Ordensleute. Wir
en CS1ohl mıt einem klassischen Fall des Übergangs VOoO  . personaler

bürokratischer Herrschaft LuUnNn, allerdings übernahm die C4I Behörde
1Ur sehr angsam VO  — den Kardinalprotektoren die ompetenzen bei der
Aufsicht ber die Orden, auch eshalb we:il die Orden selbst CS heber mıt
einzelnen Kardinälen iun en wollten, für die das Wohlergehen ihrer

65 ordinandiı, statuendi, EF faciendi Omn1a PCI te vel alıum SCUu alı0s, Lam In
spırıtualibus YJUaIn temporalibus, YJUaAC ad salubrem statum memoratı Ordinis generaliter
ET speclaliter expedire videris43  „Gubernator, protector et corrector“  Zu einem wesentlichen Helfer bei dieser Politik entwickelten sich die  Kardinalprotektoren. Wenn die Kompetenzen der Protektoren auch in  späteren Jahrhunderten immer relativ unscharf umschrieben blieben, so  hängt das einfach mit der Entstehung des Amtes zusammen, bei der die Päpste  ursprünglich ihre Vollgewalt über die Mönche auf die Kardinäle delegiert  hatten, weil sie selbst nicht mehr genügend Zeit hatten, um sich mit den immer  zahlreicher werdenden Orden zu befassen. In der wohl ersten Ernennungs-  bulle für einen Kardinalprotektor übertrug 1263 Papst Urban IV. dem Kardinal  Giovanni Gaetano Orsini das Recht, als Protektor der Franziskaner alles zu tun  und anzuordnen, was ihm zum Wohl des Ordens nötig erscheine®. Wenn  besonders wichtige Angelegenheiten von Orden auch weiterhin durch  päpstliche Bullen geregelt wurden, dann weniger deshalb, weil die Päpste  den Kardinälen nicht trauten, sondern vor allem, weil dafür die Autorität eines  Kardinals nicht ausreichte.  Die Franziskanerregel hatte ja ursprünglich von „gubernator, protector et  corrector“ gesprochen®°, und die Einschränkung auf den Namen und die  Funktion eines Protektors geschah erst später. Denn es stellte sich bald heraus,  dass manche Kardinäle eher zu viel Zeit für die Orden hatten. Jedenfalls war  bei vielen Protektoren zu beobachten, dass sie sich in die Angelegenheiten  ihrer Orden auch dann einschalteten, wenn diese sie durchaus selbst  bewältigen konnten. Einzelne Ordensmitglieder oder Parteien in den Orden,  die sich gegen die Autorität der Oberen nicht durchsetzen konnten, waren  leicht bereit, die Protektoren um ihr Eingreifen zu bitten, und für die Kardinäle  bot sich hier eine Möglichkeit, Patronage zu üben und dadurch ihren  persönlichen Einfluss zu vergrößern. Die Oberen wiederum konnten gegen  solche Eingriffe nur an den Papst appellieren. So ließen die Päpste in den  folgenden Jahrhunderten immer wieder Erlasse ergehen, in denen sie sich auf  den nun eingebürgerten Namen protector beriefen und versuchten, die  Kompetenzen der Protektoren auf die Angelegenheiten einzugrenzen, in  denen die Orden tatsächlich der Hilfe von außen bedurften. Nur bei solchen  Gelegenheiten bemühten sich die Päpste dann auch, den Umfang dieser  Kompetenzen genauer zu beschreiben®”. Aber weil die verschiedenen Orden  je nachdem mehr oder weniger Hilfe von außen brauchten, war eine  einheitliche Regelung nie zu erreichen und mussten immer wieder Sonder-  bestimmungen für einzelne Orden geschaffen werden.  1586 gründete dann Sixtus V. die Kongregation für die Ordensleute. Wir  haben es dabei wohl mit einem klassischen Fall des Übergangs von personaler  zu bürokratischer Herrschaft zu tun, allerdings übernahm die neue Behörde  nur sehr langsam von den Kardinalprotektoren die Kompetenzen bei der  Aufsicht über die Orden, auch deshalb, weil die Orden selbst es lieber mit  einzelnen Kardinälen zu tun haben wollten, für die das Wohlergehen ihrer  65  ”  ordinandi, statuendi, et faciendi omnia per te vel alium seu alios, tam in  spiritualibus quam temporalibus, quae ad salubrem statum memorati ordinis generaliter  et specialiter expedire videris ...“ Zit. nach Roth (wie Anm. 603 (1953) 24 Anm. 354.  °° S Anm: 38  °7 $,$.35 mit Anm. 37.Z11 nach Roth wıe Anm 61) 953 24 Anm 54
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Orden auch eINE Frage des persönlichen Prestiges WAarT. Abgescha wurde die
Instituton der Ordensprotektoren eTrTSst 1964 VO  = aps Paul Va S®

Fassen WIT UNseI«ec Ergebnisse ass CS In der katholischen Kirche
des estens überhaupt Orden g1Dt, leg der o  e die das Papsttum dort
pielte In der Ostkirche die Voraussetzungen ZUTE Organısatıon des
Moönchtums In Orden nıcht gegeben, weil CS dort keine überdiOzesane
geistliche Autorıitat gab, die ber üuberdioOzesane Verbände VO Monchen und
Klöstern die ertforderliche kirchliche Aufsicht hatte führen können. Solche
Verbände entwickelten sSich In der lateinischen Kırche se1lt dem mıiıt der
Unterstutzung der Papste, die adurch ihrerseits VO  — den Orden nter-
stutzung Tüur ihren universalkirchlichen Machtanspruch erhielten. Eın eNTL-
scheidender Schritt In diesem Prozess vollzog SICch Anfang des JBas: als
zunachst das Laterankonzil testlegte, dass alle Klöster sich In überregionalen
Verbänden zusammenschließen sollten, und als wenı1g spater mıt den
Bettelorden eın des Mönchtums entstand, bel dem der einzelne
Moönch nıcht mehr eın Kloster gebunden WAarl, sondern einen tendenziell
weltweit verbreiteten Personenverband. Zunächst bei den Franzıskanern und
dann auch bel anderen Orden erwıes sich 1U die Betreuung MTE die Papste
als aufwendig, dass notwendig wurde, die weniger wichtigen Angele-
genheiten delegieren. SO entstand das Amt der Kardinalprotektoren, das
dann auch CeIMe Rolle spielte, als In der Folgezeit darum gng das
Ordenswesen insgesamt systematislıeren. TSf se1t der Iruhen Neuzeılt
wurden die uligaben der Kardinalprotektoren angsam VO  _ einer papstlichen
Behörde, der Kongregatıon Iur die Ordensleute, uüubernommen.

Genauer gesagt ollten VO diesem Zeitpunkt abh keine Protektoren mehr
ernann(Tt werden. Das entsprechende Schreibens des Kardinalstaatssekretärs VO

28. April 964 In AKathKR 134 19653) 499
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